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1. Identität des Versicherers

VHV Allgemeine Versicherung AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 57331
USt-IdNr.: DE 815 099 837
Postanschrift: 30138 Hannover
Hausanschrift und 
Sitz der Gesellschaft: VHV-Platz 1

30177 Hannover
(ladungsfähige Anschrift)

Vorstand: Thomas Voigt (Sprecher), Dr. Per-Johan Horgby,
Dr. Angelo O. Rohlfs, Dietrich Werner

Vorsitzender 
des Aufsichtsrates: Uwe H. Reuter

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die VHV Allgemeine Versicherung AG betreibt das Versicherungsgeschäft in den folgenden Versicherungssparten: 
– Kraftfahrtversicherung,
– Allgemeine Haftpflichtversicherung,
– Sachversicherung inkl. Technische Versicherungen,
– Unfallversicherung,
– Kautionsversicherung. 

3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen

Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns gelten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen und die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sowie die für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besondere Bedingungen, Tarifbestim-
mungen und Sondervereinbarungen.

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versiche-
rungsschein und den jeweils dem Vertrag zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen. 

5. Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der
Zeitraum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

6. Zusätzliche Kosten

Bei Beitragsrückständen berechnen wir Mahnkosten; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren behalten wir uns vor, Ihnen die
Bankgebühren in Rechnung zu stellen. Weitere Gebühren oder Kosten, z. B. für die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben.
Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, werden
diese bei der jeweiligen Telefonnummer angegeben.

7. Beitragszahlung

Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zahlungsweise können Sie
Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

8. Gültigkeit des Angebots

Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedin-
gungen und Verbraucherinformationen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten. 

Allgemeine Vertragsinformationen
gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

VHV Allgemeine Versicherung AG
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9. Zustandekommen des Vertrages

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung (Willens-
erklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 

Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und
Hinweisen auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder
einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab
diesem Zeitpunkt. 

Der Versicherungsschutz kann (weil z.B. noch Einzelheiten der Vertragsgestaltung zu klären sind) auch auf Grund einer vorläufi-
gen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach end-
gültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungs-
schutz endet. 

10.Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

VHV Allgemeine Versicherung AG / 30138 Hannover
F 0511.907-89 99, service@vhv.de

11.Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des
Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage, 1/360 des Jahresbeitrages
an denen Versicherungsschutz X bzw.
bestanden hat 1/30 des Monatsbeitrages

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

12. Laufzeit des Vertrages

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres verlängert sich
der jeweilige Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten erge-
ben sich aus dem Antrag oder dem Versicherungsschein. 

13. Beendigung des Vertrages

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr und bei Verträgen, die von vornherein einen festen Endtermin vorsehen,
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Handelt es sich um einen Mehrjahres-
vertrag, entnehmen Sie alles Nähere bitte dem Versicherungsschein.

Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen:
– Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall,
– Für den Versicherer bei Nichtzahlung des Folgebeitrages,
– Für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.

Einzelheiten können Sie den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche Kündigungsrechte
bleiben hiervon unberührt. 

14. Anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist Hannover. Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht
klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen, Ihr
gewöhnlicher Wohnsitz liegt. 
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Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorgenannter
Regelung die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem
für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

15. Anzuwendende Sprache

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit; während der Laufzeit dieses Vertrages kommu-
nizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache. 

16. Aufsichtsbehörde

Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf,
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel. (02 28) 41 08-0
Fax (02 28) 41 08-1550
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir
in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig
anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umstän-
den fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfal-
les, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene
Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis -

tungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch,
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, wel-
cher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor-
vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-

stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahr-
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses
Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die
das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis
erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen.
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver-
tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder
arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine
andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige-
pflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsände-
rung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer
Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als
auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen.
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur beru-
fen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, sehr geehrter Versicherungsnehmer,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die von uns gestellten Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der
VHV Allgemeine Versicherung AG, VHV-Platz 1, 30177 Hannover schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.
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Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten
Risi kos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetrete-
nen Scha den ereig nisses (Versicherungsfall), das einen
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens -
schaden zur Folge hatte, aufgrund 

gesetz l icher   Haf tp f l ichtbest immungen  
pr iva t  recht l ichen  Inhal ts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schä digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha -
denereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche  handelt,

(1) auf  Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst -
vor nahme, Rücktritt, Minderung, auf  Schadensersatz
statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach -
erfüllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen -
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver -
tragsleistung geschul  deten Erfolges;

(4) auf  Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen
auf  ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf  Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge -
rung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er -
satz leistungen. 

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver -
ein barung erweitert werden auf  die gesetzliche Haftpflicht
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers
wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch
durch Sach schäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwen -
dung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haft -
pflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nach -
trägen an ge gebenen Risiken des Versicherungs -
nehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche -
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und

Versicherungssteuer
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 

einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei dem SEPA-Lastschriftmandat
12. entfällt
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter 

Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund 

Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des 

Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht
33. Begriffsbestimmung
34. Bedingungsanpassung

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011)

H 034
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Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach
Ab schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge -
ver sicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf  Er -
höhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Ver -
sicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus -
setzungen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages
neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages
sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor -
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzu zeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitrags rechnung erfolgen. Unterlässt der Ver -
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend
ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko
einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt
eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages inner-
halb eines Monats nach Ein gang der Anzeige nicht
zustande, entfällt der Versiche rungsschutz für das
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf
den Betrag von 500.000 EUR pauschal für Personen- und
Sachschäden und – soweit vereinbart – 75.000 EUR für
Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Ver siche -
rungsschein geringere Versicherungs summen festgesetzt
sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr -
zeuge der Zu lassungs-, Führerschein- oder Versiche -
rungs pflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von
Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unter liegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen
zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft -
pflicht frage, die Abwehr unberechtigter Schadens -

ersatzansprüche und die Frei stellung des Versicherungs -
nehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich -
tungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hier-
durch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind,
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs -
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest-
gestellt, hat der Ver sicherer den Versicherungsnehmer
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustel-
len.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzan -
sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im
Namen des Versicherungs nehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts -
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Ver -
siche rungs nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des
Versicherungsnehmers auf  seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadens -
ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fal-
lenden Haftpflicht anspruch zur Folge haben kann, die
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungs -
nehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt,
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen
oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten
des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlen-
den Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung
dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem
Ver sicherungsfall auf  die vereinbarten Versicherungs -
summen be grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf  mehrere entschädigungspflichti-
ge Personen erstreckt.

6.2 Es kann vereinbart werden, dass die Entschädigungs -
leistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle
eines Versiche rungs jahres auf  ein Mehrfaches der verein-
barten Versicherungs summen begrenzt ist.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungs -
fall, der im Zeit punkt des ersten dieser Versicherungsfälle
eingetreten ist, wenn diese
– auf  derselben Ursache,
– auf  gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-

lichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
– auf  der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln be -

ruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche -
rungs nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im
Versicherungs schein festgelegten Betrag an der Scha -
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dens ersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in die-
sen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz -
ansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden
nicht auf  die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten
Renten zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital -
wert der Rente die Versicherungssumme oder den nach
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Ver -
sicherungsfall noch verbleibenden Rest betrag der Ver -
siche rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbe -
trages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer
erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungs -
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versiche -
rungs falles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver -
siche rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Ver -
sicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leis -
tungen verbleibende Restversiche rungssumme übersteigt,
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag
von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines
Haft pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers schei-
tert, hat der Ver sicherer für den von der Weigerung an ent-
stehenden Mehrauf wand an Entschädigungsleistung, Zinsen
und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der
Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden
vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden
da durch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren
Mangel haftigkeit oder Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf  Grund Vertrags oder
Zu sagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des
Versiche rungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5
benannten Personen gegen die Mitversicherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben
Ver siche rungs vertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Ver -
siche rungs vertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im
Versicherungs vertrag mitversicherten Personen gehö-
ren;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partner schaften nach dem Recht anderer
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder,
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern
und -kinder (Personen, die durch ein familien ähnliches,
auf  längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und
Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige,
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver -
sicherungs nehmer eine juristische Person des privaten
oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger
Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell -
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesell schaft, Kommanditgesellschaft oder
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver -
waltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken
sich auch auf  Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft
leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
wenn der Ver sicherungsnehmer diese Sachen gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Ver -
wahrungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.)
entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile
von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der
Versiche rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung
seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.)
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile
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von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen
waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind
und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbe-
wegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelba-
ren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben;
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungs -
nehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur
Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff.
7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten,
Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers
gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und
zwar sowohl für den Versicherungs nehmer als auch für die durch
den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Ver -
sicherungs nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der
Her stellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache
und alle sich daraus ergebenden Vermögens schäden.
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangel-
haften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder
Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte
im Auftrag oder für Rechnung des Versiche rungsnehmers
die Her stellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden
Schaden ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz -
buch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer
wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadens -
gesetz oder anderer auf  der EU-Umwelthaftungs -
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Um -
setzungs gesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt
auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts auf  Erstattung der durch sol-
che Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch
genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche
Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des
Umweltschadens gesetzes oder anderer auf  der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund
gesetz licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend
gemacht werden könnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Ver siche -
rung privater Haftpflichtrisiken.

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt -
ein wirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht -
risiken
oder

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch
Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen
nach Ausführung der Leistung oder nach Ab -
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft -
pflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schä -
den durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung,
Her stellung, Lieferung, Montage, Demontage,
Instandhaltung oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche

Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, ab -
zu lagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelt -
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder
Anzeige  pflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche
Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf  Asbest,
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energie-
reichen ionisie renden Strahlen (z.B. Strahlen von radioak-
tiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen
sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die
– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen
durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer
handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge -
wässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch,
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder
Veränderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus -
tausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits-
oder Namensrechtsverletzungen.
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7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung,
Schi kane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti-
gen Diskriminie rungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus
der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs -
nehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die
durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstan-
den sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrags -
zahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Ver -
siche rungsteuer

8.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche -
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche -
rungs nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzei-
tig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt.

8.2 Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzi-
gen Betrag (Einmalbeitrag), durch Monats-, Vierteljahres-,
Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge) ent-
richtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei
unter jähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungs -
weise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

8.3 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche -
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder
einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach
Ablauf  von zwei Wochen nach Zugang des Versiche rungs -
scheins fällig.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags ein-
treten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versiche rungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auf fälligen
Hinweis im Ver sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Bei trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist.
Der Ver sicherer kann nicht zurücktreten, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebei trag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be -
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags -
zeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver -
siche rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebe-
nen Zeit punkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Ver sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Ver sicherer dem Versicherungsnehmer auf  dessen Kosten
in Text form eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags,
Zinsen und Kosten im Einzel nen beziffert und die
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit
dem Fristablauf  verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf  dieser Zah -
lungs frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche rungsschutz,
wenn er mit der Zahlungs aufforderung nach Ziff. 10.2 Abs.
3 darauf  hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf  dieser Zah -
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Ver -
sicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn er den Versiche rungs nehmer mit der Zahlungs auf -
forderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf  hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche -
rungs nehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche -
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Ver -
siche rungsschutz. Die Leistungs freiheit des Versicherers
nach Ziff. 10.3. bleibt unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschrift man -
dat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum
Fälligkeitstag ein  ge zogen werden kann und der Ver -
sicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
wider spricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver -
sicherungs nehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Ver sicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Ver sicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat wider-
rufen hat, oder hat der Ver sicherungsnehmer aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen
werden kann, ist der Ver sicherer berechtigt, künftig
Zahlung außerhalb des Lastschrift verfahrens zu verlan-
gen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu
in Textform aufgefordert worden ist.

12. entfällt

13. Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei-
len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei -
tragsrechnung erfolgen. Die An gaben sind innerhalb eines
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf
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Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen
Angaben zum Nachteil des Ver sicherers kann dieser vom
Versicherungsnehmer eine Vertrags strafe in dreifacher Höhe
des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an
der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs -
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab
dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulie -
rung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab
dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Ver -
sicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindest beitrag darf
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend
Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen
Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags wer-
den berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den
die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe
des für diesen Zeit raum bereits in Rechnung gestellten
Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich
gemacht, findet eine Beitrags regu lierung statt. Ein vom
Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Bei trag wird nur
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei
Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten
Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Ver sicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere
Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Ver -
sicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur An spruch auf  den Teil des Beitrages, der
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.

15. Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan -
gleichung. Sie wird jeweils ab Beginn desjenigen Ver -
sicherungsjahres wirksam, das ab dem 1. Juli beginnt.

Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme
berech net werden, findet keine Beitragsangleichung statt.
Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der
Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir -
kung für die Beiträge der ab dem 1. Juli beginnenden
Versicherungsjahre, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durch schnitt der Schaden -
zahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht -
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den
ermittelten Prozentsatz rundet er auf  die nächst niedrige-
re, durch fünf  teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden -
zahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schaden -
zahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen
Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahres -
beitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz
zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte
Folgejahresbeitrag wird dem Versiche rungs nehmer mit der
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver -
sicherers in jedem der letzten fünf  Kalenderjahre um einen
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt
hat, so darf  der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt
seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmensei-
genen Zahlen im letzten Kalender jahr erhöht hat; diese
Erhöhung darf  diejenige nicht überschreiten, die sich nach
dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verän -
derung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksich-
tigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene
Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
dem Vertrags partner spätestens drei Monate vor dem
Ablauf  der jeweiligen Versicherungsdauer eine Kündigung
zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf  des dritten
Jahres oder jedes darauf  folgenden Jahres kündigen; die
Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate
vor dem Ablauf  des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft weg-
fallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser
Risiken. Dem Ver sicherer steht der Beitrag zu, den er hätte
erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung
gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche -
rungsschutzes ändert, kann der Versiche rungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Ver siche rers mit sofortiger Wirkung, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit tei -
lung auf  das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungs nehmer spätestens einen Monat
vor dem Wirk samwerden der Beitrags erhöhung zugehen.
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Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein
Kündi gungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wen
– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet

wurde oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter

den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
gerichtlich zuge stellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Ver sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ablauf  des jeweiligen Versicherungsjahres,
wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter -
nehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtver -
sicherung be steht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser
an Stelle des Ver siche rungsnehmers in die während der
Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsver -
hältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
Nieß brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
 – durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer

Frist von einem Monat,
 – durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofor-

tiger Wirkung oder zu jedem späterem Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ablauf  des jeweiligen Versicherungs -
jahres

in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
 – der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem

Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf
den Dritten Kenntnis erlangt;

 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf  eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf  den Dritten während einer laufen-
den Versicherungsperiode und wird das Versicherungs -
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versiche -
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag
dieser Periode als Gesamt schuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den
Dritten unverzüglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche -
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-

tritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf  und besteht für
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der
Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht
keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der
Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung
oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist,
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er
die Auf hebung des später geschlossenen Vertrages ver-
langen.

22.3 Das Recht auf  Aufhebung erlischt, wenn der Versiche -
rungs nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kennt -
nis erlangt hat. Die Auf hebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem
Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs -
nehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertrags erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des
Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Der Ver sicherungsnehmer ist
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver -
trags erklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer
in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Um stände, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche rungs -
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli-
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so
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behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt
oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefah-
rerheb lichen Umständen berechtigen den Versicherer,
vom Versiche rungs vertrag zurückzutreten. Dies gilt
auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig
angezeigt wurde, weil sich der Versicherungs nehmer
der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der
Versiche rungsnehmer nachweist, dass er oder sein
Vertreter die un richti gen oder unvollständigen Angaben
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn der Versiche rungs nehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs -
schutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf  er den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand
weder für den Eintritt des Ver siche rungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche -
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil die Ver letzung einer Anzeigepflicht weder auf  Vorsatz
noch auf  grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versiche rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge -
schlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen,
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf  Verlan -
gen des Versicherers rückwirkend Ver tragsbestandteil. Hat
der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbe standteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahr -
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers frist-
los kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt.
Er hat die Umstände anzugeben, auf  die er seine
Erklärung stützt; er darf  nachträglich weitere Umstände
zur Begrün dung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese
die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2
und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf  die Folgen einer
Anzeigepflicht ver letzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf  die in den Ziff. 23.2 und 23.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahr umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannte.

23.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der
Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs -
erklärung abgelaufenen Ver trags zeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche -
rungs nehmer auf  Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inter -
essen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha -
den geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine
Schadens ersatz ansprüche erhoben worden sind, dem
Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche
gilt, wenn gegen den Versiche rungsnehmer Haftpflichtan -
sprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Ver sicherers sind dabei zu befolgen,
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er
hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schaden -
ermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstän -
de, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren ein-
geleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich
der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von
Verwal tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Ver -
sicherungs nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des
Versicherers bedarf  es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan -
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des
Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Ver -
sicherer beauftragt im Namen des Versicherungs nehmers
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einen Rechtsanwalt. Der Ver siche rungs nehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus -
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur
Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb
eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs -
recht, wenn der Versicherungs nehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf  Vorsatz noch auf  gro-
ber Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Ver -
sicherungs schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche -
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs -
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Ver -
sicherungs falls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs -
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf  diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen -
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche -
rungs schutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Ver sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegen heit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Ver sicherungs falls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche -
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehen-
des Kündi gungs recht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf  Haftpflichtan -
sprüche gegen andere Personen als den Versicherungs -
nehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen
auf  die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die
Bestimmungen über die Vorsorgever sicherung (Ziff. 4.)
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines
Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist
neben den Mitver sicherten für die Erfüllung der Obliegen -
heiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf  vor seiner endgültigen
Fest stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an
den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä -
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach -
trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet
werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe-
nen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung
des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung des Versicherungs nehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verle -
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen
der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Ver siche rer angemeldet worden, ist die Verjährung von der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in
Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver -
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müs-
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge -
wöhn lichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche -
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das
zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder -
lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels -
gesell schaft, Kommanditge sell schaft, Gesellschaft bürger-
lichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschafts -
gesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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33. Begriffsbestimmung

Versicherungsjahr:
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum
von zwölf  Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer
jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste
Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden
Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

34. Bedingungsanpassung

34.1 Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende
Ver sicherungsverträge geändert, ergänzt oder ersetzt wer-
den, 
– wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert

wird, die diese Bedingungen betrifft oder auf  der diese
beruhen,

– bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden
neuen oder geänderten höchstrichterlichen Recht -
sprechung,

– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für
unwirksam erklärt oder

– wenn die Bundesanstalt für Finanzdienst leistungs -
aufsicht diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als
mit dem geltenden Recht nicht vereinbar beanstandet
und den Versicherer zur Abänderung auffordert

und dadurch eine mit gesetzlichen Bestimmungen nicht zu
schließende Vertragslücke entstanden ist und das
Verhältnis Beitrags leistung und Versicherungsschutz in
nicht unbedeutendem Maße gestört wird.

Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche
betreffen:
– Umfang des Versicherungsschutzes;
– Deckungsausschlüsse und
– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicher -

ten.

34.2 Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungs -
nehmer als einzelne Regelung und im Zusammenwirken
mit anderen Bedin gungen des Vertrages nicht schlechter
stellen als die ursprüngliche Regelung.

34.3 Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen
sind dem Versicherungsnehmer schriftlich bekannt zu
geben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern.
Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe
schriftlich widerspricht. Hierauf  wird er bei der Bekannt -
gabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei
fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in
Kraft.
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12. Schiedsgerichtsvereinbarungen 
13. Straf-Rechtsschutz 
14.  Versicherungssummen, Maximierung, Selbstbehalt, Umfang 

des Versicherungsschutzes 
15. Versicherungsfälle vor Versicherungsbeginn, Nachhaftung 
16. Risikobegrenzungen

Teil B – Besondere Bestimmungen für das 
Betriebsrisiko
I. IT-Leistungsbereich
  1.  Tätigkeits-, Tätigkeitsfolge-, Installations-, 

Implementierungsschäden (auch mittels Fernwartung) und 
Datenschäden 

  2. Re-Implementierungskosten 
  3. Unbefugte Zugriffe von außen auf Daten 
  4.  Vermögensschäden aus der Verletzung gewerblicher 

Schutzrechte 
  5.  Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutz-

gesetzen und Persönlichkeits-/Namensrechtsverletzungen 
  6. Unterlassungsklagen und einstweilige Verfügungen 

II. Betriebliche Risiken
  1. Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden 
  2. Schäden durch Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge 
  3. Fehlen vereinbarter Eigenschaften 
  4. Vermögensschäden 
  5.  Bearbeitungsschäden, Obhutschäden, 

Be- und Entladeschäden 

  6. Leitungsschäden 
  7. Auslieferung von Waren 
  8. Belegschafts- und Besucherhabe, Schlüsselverlust 
  9. Ausstellungen und Messen, Stadt- und  Straßenfeste 
10. Betriebsveranstaltungen 
11. Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige 
12. Sanitätsstationen und Sanitätspersonal 
13. Reklameeinrichtungen 
14.  Haus- und Grundbesitzerrisiko, Bauherrenrisiko, 

Photovoltaikanlagen 
15. Auslösen von Fehlalarm 
16. Medienverluste 
17. Erhöhte Energie- und Wasserkosten 
18. Ansprüche aus Benachteiligungen 
19. Tiere 

Teil C – Besondere Bestimmungen für das 
Produktrisiko
  1. Gegenstand der Versicherung 
  2. Zeitliche Begrenzung 
  3.  Abgrenzungen und Erweiterungen des 

Versicherungsschutzes 
  4. Verlängerung von Gewährleistungsfristen 
  5. Risikoabgrenzungen 
  6. Versicherungsfall/Serienschaden/Selbstbehalt 

Teil D – Besondere Bestimmungen für das 
Umwelthaftpflicht risiko 

Teil E – Besondere Bestimmungen für das 
Umweltschadens risiko 

Teil F – Besondere Bestimmungen für das 
Privathaftpflichtrisiko
  1. Gegenstand der Versicherung 
  2. Versicherungsnehmer 
  3. Konditionen- und Summendifferenzdeckung 
  4.  Versicherungssumme und Umfang des 

Versicherungsschutzes 

Teil A – Gemeinsame Bestimmungen

1. Versichertes Risiko 

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB*) und der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers als IT-Dienstleister für Personen-, Sach- oder sich 
daraus ergebende Vermögensschäden.

Ebenfalls versichert sind Vermögensschäden gemäß Ziffer 2.1 AHB, die im Zusammenhang stehen mit den

– in Teil A Ziffer 1.1, 1.2 und 1.3 genannten Tätigkeiten im Rahmen und Umfang von Teil B I.
– in Teil B II genannten Tätigkeiten (Betriebliche Risiken) im Rahmen und Umfang von Teil B II Ziffer 4.

VHV Allgemeine Versicherung AG

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Haftpflichtversicherung von IT-Dienstleistern (BBR IT-PROTECT) 2013

H 331

* in der vertraglich vereinbarten Fassung

– 17 –
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Für die nachfolgend aufgeführten Risiken gilt:

1.1 Software-Häuser

 Versicherungsschutz besteht für

 – Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
 – IT-Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
 – Netzwerkplanung, -installation, -integration, -pflege;

 und alle damit verbundenen Beratungsleistungen.

1.2 Provider und Online-Dienste

 Versicherungsschutz besteht auch für die Tätigkeit als Provider für

 – die Zugangsvermittlung ins Internet (z. B. Access Providing);
 – das Bereithalten fremder Inhalte (z. B. Host Providing);
 –  das Bereithalten eigener Inhalte (z. B. Content Providing), jedoch nur für Personen-, Sach- und Vermögensschäden aus der 

Verletzung von Datenschutzgesetzen und Persönlichkeits-/ Namensrechtsverletzungen gemäß Teil B I Ziffer 5

 und soweit gesondert vereinbart für

 –  das Zur-Verfügung-Stellen von Anwendungsprogrammen, auf die über das Internet zugegriffen werden kann (Application Service 
Providing);

 – den Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken.

1.3 Hardware-Handel

  Versicherungsschutz besteht auch für Hardware-Handel, -Modifizierung (Nachrüstung), -Installation, -Wartung und alle damit verbun-
denen Beratungsleistungen, sofern diese Tätigkeiten nicht ausschließlich, sondern im Zusammenhang mit einer in Teil A Ziffer 1.1., 
oder Ziffer 1.2 genannten Leistung erbracht werden

 sowie – soweit gesondert vereinbart – für

 – Hardware-Herstellung;
 – Herstellung und Handel von / mit Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

1.4 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus

 – dem Betrieb eines Telekommunikationsnetzes.
 –  Tätigkeiten, für die eine Pflichtversicherung nachzuweisen ist (z. B. Zertifizierungsdienste-Anbieter nach SigG / SigV, DE-Mail-

Gesetz).
 –  der Herstellung oder Lieferung von Software für die Planung, Konstruktion oder Herstellung von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Raum-

fahrzeugen sowie von Teilen von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Software im Zeitpunkt der Ausliefe-
rung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 
Raum fahr zeugen sowie den Einbau in Kraft-, Schienen-, Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren.

 –  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen (auch Software) sowie an Anlagen zur Steuerung und Überwachung des Luftverkehrs.

 – Lieferungen und Leistungen von Software auf dem Gebiet der Wehrtechnik.

2. Aufbau des Vertrages 

Der Versicherungsschutz wegen Schäden

– aus dem allgemeinem Betrieb des Unternehmens (Betriebsrisiko), richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen von Teil A und Teil B;
–  aus der Erstellung/Herstellung und der Lieferung von Erzeugnissen, der Erbringung von Arbeiten oder sonstigen IT-Leistungen 

(Produktrisiko), richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen von Teil A und Teil C dieser Bedingungen;
–  aus Umwelteinwirkung und allen sich daraus ergebenden weiteren Schäden (Umwelthaftpflichtrisiko), richtet sich ausschließlich nach den 

Bestimmungen von Teil A und Teil D;
–  aus der Schädigung der Umwelt gemäß Umweltschadensgesetz (Umweltschadensrisiko), richtet sich ausschließlich nach den 

Bestimmungen von Teil A und Teil E;
– aus dem Privathaftpflichtrisiko richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen des Teil F.

3. Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

3.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicher-
ten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat.

3.2  sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Mitarbeiter fremder Unter-
nehmen (z. B. Arbeitnehmer nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtung für den Betrieb des Versicherungsnehmers verursachen. 
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  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt; 

 Mitversichert sind jedoch

 – Regressansprüche der Sozialversicherungsträger gegen den Versicherungsnehmer gemäß § 110 SGB VII.
 –  Rechtsverteidigungskosten zur Abwehr solcher Ansprüche, soweit sich die Regressansprüche gegen die in Teil A Ziffer 3.2 und Teil 

A Ziffer 3.4 genannten Personen richten.

3.3  der angestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gem. Arbeitssicherheitsgesetz) und der angestellten Sicherheitsbeauftragten 
(Datenschutz-, Immissionsschutz-, Strahlenschutz-, Gewässerschutzbeauftragte u. dgl.) gemäß § 22 SGB VII in dieser Eigenschaft. 

3.4 des nachfolgend aufgeführten Personenkreises:

3.4.1  Freie Mitarbeiter (z. B. Freelancer, Techniker, Handelsvertreter u. dgl.), für Schäden, die diese in Ausübung von Tätigkeiten im 
Interesse des Versicherungsnehmers verursachen;

3.4.2 freiberuflich im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig werdende Betriebsärzte und deren Hilfspersonen,

3.4.3  natürliche Personen, die mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt sind, 
ohne dass sie zu den Betriebsangehörigen zählen, für Ansprüche, die gegen diese Personen aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtungen erhoben werden.

 Eine eventuell anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung geht dieser Versicherung vor.

3.5 des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

4. Repräsentanten 

Als Repräsentanten des Versicherungsnehmers gelten ausschließlich:

– die Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften);
– die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung);
– die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften);
– die Gesellschafter (bei Offenen Handelsgesellschaften);
– die Gesellschafter (bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts);
– die Inhaber (bei Einzelfirmen);
– der entsprechende Personenkreis bei ausländischen Firmen.

5. Subunternehmerbeauftragung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vergabe von (Teil-) Leistungen aus selbst übernommenen Aufträgen an fremde Unter-
nehmen (Subunternehmer).

Ausgeschlossen bleibt die persönliche gesetzliche Haftpflicht dieser Unternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

6. Ansprüche der Versicherten untereinander

Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung der Ziffern 7.4 und 7.5 AHB in Verbindung mit Ziffer 27 AHB – Haftpflichtansprüche 

6.1 mitversicherter Personen untereinander wegen 

 –  Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

 – Sachschäden

6.2  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht 
wird, der nicht in den Verantwortungsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters fällt.

7. Vertragshaftung

Eingeschlossen sind – in Ergänzung zu Ziffer 7.3 AHB – Haftpflichtansprüche, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen, wenn es sich um eine durch den Vertrag übernommene gesetzliche 
Haftpflicht eines Dritten handelt, soweit

– dies in der Branche des Versicherungsnehmers üblich ist oder
–  diese Vereinbarungen in Verträgen genormten Inhalts mit Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts oder in sog. Gestattungs- 

und Einstellverträgen enthalten sind oder
–  sie vom Versicherungsnehmer als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer vom jeweiligen Vertragspartner (Vermieter, Verpächter oder 

Leasinggeber) übernommen wurde.

8. Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, Liefergemeinschaften, Konsortien 

Mitversichert sind im Umfang des Vertrages Ansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, auch dann, wenn sich der Anspruch 
gegen die Arbeitsgemeinschaft selbst richtet.
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Für die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen folgende Bestimmungen:

8.1  Für Ansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, bei denen die Aufgaben im Innenverhältnis nach Fachgebieten, Teil  -
leistungen oder Projektabschnitten aufgeteilt sind, besteht Versicherungsschutz für Versicherungsfälle, die infolge einer vom 
Versicherungsnehmer übernommenen Aufgabe entstanden sind, und zwar bis zu den vereinbarten Versicherungssummen.

8.2  Sind die Aufgaben nicht im Sinne von Teil A Ziffer 8.1 aufgeteilt, so ermäßigt sich die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote, 
welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft entspricht. Ist eine quotenmäßige 
Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil entsprechend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft.

8.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschaft untereinander sowie Ansprüche 
der Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner oder umgekehrt wegen  solcher Schäden, die ein Partner oder die Arbeitsgemeinschaft 
unmittelbar erlitten hat.

8.4  Die Ersatzpflicht des Versicherers ist innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen erweitert über Teil A Ziffer 8.2 hinaus für den 
Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden 
ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung eines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem 
Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen 
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

8.5 Versicherungsschutz im Rahmen Teil A Ziffer 8.1 bis 8.3 besteht auch für die Arbeitsgemeinschaft selbst.

8.6  Die Regelungen unter Teil A Ziffern 8.1 und 8.5 aus der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften finden auf Liefergemeinschaften und 
Konsortien entsprechende Anwendung.

9. Auslandsschäden

9.1  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vor-
kommender Versicherungsfälle

9.1.1  aus Dienstleistungen im IT-Bereich, die nicht den nachfolgenden Regelungen von Teil A Ziffer 9.1.2 bis 9.1.4 unterfallen, soweit die 
Ansprüche vor deutschen oder ausländischen Gerichten innerhalb der Europäischen Union, in der Schweiz, in Liechtenstein, in 
Norwegen, in Island oder in der Türkei geltend gemacht werden;

9.1.2  durch Soft- und/oder Hardware-Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins Ausland – ausgenommen nach USA/US-Territorien 
oder Kanada – geliefert hat, die er dorthin hat liefern lassen, für die er den Download dorthin aktiv (z. B. im Rahmen der 
Vertragserfüllung) zur Verfügung gestellt hat oder die dorthin gelangt sind (direkter Export/aktiver Download);

9.1.3  aus Montage-, Installations-, Implementierungs-, Wartungs-, Pflege- und Reparaturarbeiten (auch Fernwartung, -pflege), ausgenom-
men Arb eiten in USA/US-Territorien oder Kanada;

9.1.4 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;

9.1.5  wegen Ansprüchen aus Schadenfällen in Ländern der EU, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Norwegen, in Island oder in der Türkei 
als Folge eines in diesen Ländern eingetretenen Versicherungsfalles, sofern der Versicherer gemäß den jeweiligen landesrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt ist, Versicherungsschutz in diesen Ländern zu bieten (s. a. Teil A Ziffer 9.2.4).

  Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder 
Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen.

.
9.2  Ausgeschlossen sind Ansprüche, auch soweit sie vor ausländischen Gerichten oder nach ausländischem Recht geltend gemacht 

werden,

9.2.1  aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer und die unter Teil A Ziffer 3.1 genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den 
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB) VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB);

9.2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

9.2.3  nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des franzö-
sischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;

9.2.4  im Zusammenhang mit einer Pflichtversicherung im Ausland. Dies gilt insbesondere für Ansprüche wegen im Ausland eingetretener 
Schäden als Folge eines im In- oder Ausland eingetretenen Versicherungsfalles bei der Ausübung der im Versicherungsschein ange-
gebenen betrieblichen Risiken, für die eine Verpflichtung zum Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung aufgrund landesrecht-
licher Bestimmungen im Ausland besteht;

9.3  Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemach-
ten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.
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9.4  Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei vor Gerichten in den USA/US-Territorien oder Kanada geltend 
gemachten Ansprüchen, gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:

9.4.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Gebäuden und 
Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit derartigen 
Schäden geltend gemacht werden. Unter dem Begriff ‚Schimmelpilz‘ ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen und deren Bestandteile 
und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und deren flüchtige organische Verbindungen, Sporen, Gerüche oder Nebenprodukte 
von Pilzen;

9.4.2 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 500 EUR selbst zu tragen, sofern im 
Versicherungsschein nicht etwas anderes vereinbart ist. 

 Die Regelungen über Selbstbehalte finden keine Anwendung auf Personenschäden.

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die  der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag 
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

9.6 Auf die besonderen Bestimmungen zum Umweltrisiko (siehe Teil D Ziffer 9 und Teil E Ziffer 13) wird hingewiesen.

10. Kumulklausel 

Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die auf

– derselben Ursache oder
– den gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher  Zusammenhang besteht,

beruhen, Versicherungsschutz aus mehreren Vertragsteilen (der Teile B bis E), so besteht für jeden dieser Versicherungsfälle Versiche-
rungsschutz nur im Rahmen der für ihn vereinbarten Versicherungssumme.

Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versicherungssumme diese maximal einmal zur Verfügung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter Berücksichtigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für alle Versicherungsfälle maximal 
die höhere Versicherungssumme zur Verfügung.

11. Aktive Werklohnklage

11.1 Mitversichert sind – ergänzend zu Ziffer 5 AHB – die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für die gerichtliche Durchsetzung von 
Werklohnforderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen Auftraggeber, soweit 

 –  der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Versicherungsschutz 
dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung eigener Schadensersatzansprüche gegen die Werklohnforderung erklärt hat und

 – die Werklohnforderung in voller Höhe berechtigt, d. h. unstreitig und fällig ist. Der Nachweis obliegt dem Versicherungsnehmer.

 Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Vertragserfüllungs- oder Mängelansprüche geltend macht.

11.2 Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Schadensersatzanspruchs zur geltend gemachten Werklohnforderung.

11.3 Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werklohnklage entfällt rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt wird, dass die 
Werklohnforderung ganz oder teilweise aus anderen als unter Teil A Ziffer 11.1 genannten Gründen unbegründet ist.

11.4 Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Versicherer die Prozesskosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote, sofern der 
Versicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat.

11.5 Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt Ziffer 5.2 AHB entsprechend.

12. Schiedsgerichtsvereinbarungen

12.1 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, 
wenn sie nach den Regeln des deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens im Sinne der §§ 1025 ff. ZPO ausgetragen werden oder 
des Schiedsgerichtshofes der internationalen Handelskammer Paris ausgetragen werden.

12.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und 
ihm die Mitwirkung im Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers im Verfahren des ordentlichen 
Rechtsweges zu ermöglichen. Schiedsgerichtsverfahren müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:

12.2.1 Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt haben. Die 
Bestellung der Schiedsrichter sowie der Einsatz eines Einzelschiedsrichters darf nur mit Zustimmung des Versicherers erfolgen.

12.2.2 Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines 
Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei 
Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.
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12.2.3 Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragenden 
Rechtsnormen angegeben.

13. Straf-Rechtsschutz

13.1 Mitversichert sind Verteidigungskosten aus einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren im Zusammenhang mit der gewerb-
lichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers, auch soweit es sich gegen eine mitversicherte Person richtet.

13.2 In Abweichung von Ziffer 5.3 AHB werden in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, die angemessenen Kosten für die Verteidigung sowie die 
Gerichtskosten und ortsüblichen Kosten für notwendige Sachverständigengutachten übernommen. Für die Prüfung der 
Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherungsnehmer vereinbarten Vergütung gilt die gesetzliche 
Regelung.

13.3 Vorsatztaten sind, mit Ausnahme von Verbrechen, versichert. Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Versicherte ist dann verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstat-
ten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

13.4 Als Versicherungsfall gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages.

13.5 Die Versicherungssumme für den Straf-Rechtsschutz steht in gleicher Höhe wie die Versicherungssumme für sonstige Schäden 
neben dieser zur Verfügung. Es gilt die vertraglich vereinbarte Versicherungssummenmaximierung.

13.6 Dieser Versicherungsschutz gilt für Verfahren in der EU, der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island und der Türkei.

13.7 Nicht versichert sind die Kosten aus einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das einen unter den Versicherungsschutz der 
Privat-Haftpflichtversicherung fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, sowie die Kosten der Verteidigung wegen eines 
Vorwurfs der Verletzung verkehrsrechtlicher Vorschriften.

14. Versicherungssummen, Maximierung, Selbstbehalt, Umfang des Versicherungsschutzes

14.1 Es gelten die im Versicherungsschein genannten Versicherungssummen. 

 Davon abweichend gilt für die betrieblichen Risiken gemäß Teil B II eine erhöhte Versicherungssumme von 3.000.000 EUR für 
Sachschäden, sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart wurde.

 Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der im Versicherungsschein genann-
ten Versicherungssummen.

14.2 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 500 EUR selbst zu tragen, sofern im 
Versicherungsschein nicht etwas anderes vereinbart ist.

 Der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt findet keine Anwendung auf Personenschäden, Schäden aus Persönlichkeitsrechtsverletzun-
gen (siehe Teil B I Ziffer 5), auf Betriebliche Risiken (siehe Teil B II) sowie auf das Privathaftpflichtrisiko (siehe Teil F).

14.3 Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, so hat der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem 
Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. 

15. Versicherungsfälle vor Versicherungsbeginn, Nachhaftung

15.1 Versicherungsschutz beim erstmaligen Abschluss einer Haftpflichtversicherung:
Im Rahmen des bestehenden Versicherungsvertrages erstreckt sich der Versicherungsschutz beim erstmaligen Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung auch auf solche Schäden, die innerhalb eines Jahres vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten 
sind, wenn sie dem Versicherungsnehmer bis zum Vertragsabschluss nicht bekannt waren.

 Die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen liegt beim Versicherungsnehmer. 

15.2 Versicherungsschutz besteht – teilweise abweichend von der Ziffer 1.1 AHB – auch für Schäden aus Versicherungsfällen, die wäh-
rend der Wirksamkeit der unmittelbaren Vorversicherung eingetreten sind, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

 –  er bei Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages nicht wusste und auch nicht wissen musste bzw.  konnte, dass vor diesem 
Zeitpunkt mangelhafte/fehlerhafte Arbeiten bzw. Erzeugnisse geliefert wurden oder

 – ihm bei Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages Schäden weder bekannt waren, noch bekannt sein mussten,

 und für diese Schäden wegen des Ablaufs einer im Vorversicherungsvertrag vereinbarten zeitlichen Begrenzung, nicht aber aus son-
stigen Gründen, beim Vorversicherer kein Versicherungsschutz mehr besteht.

 Der Versicherungsschutz wird nach dem Versicherungsumfang und bis zur Höhe der Versicherungssumme/des Sublimits des 
Vorvertrages zum Zeitpunkt des Schadenereignisses gewährt. Es gilt der Selbstbehalt dieses Vertrages.
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 Sollte der Versicherungsumfang des Vorvertrages weitergehend als der dieses Vertrages und/oder die Versicherungssumme des 
Vorvertrages höher als die dieses Vertrages sein, wird der Versicherungsschutz auf den Versicherungsumfang und die Versiche-
rungssumme, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei der VHV Gültigkeit hatten, begrenzt.

 Versicherungsfälle, die unter diese Erweiterung fallen, werden dem ersten Versicherungsjahr dieses Vertrages zugeordnet und auf 
die Versicherungssumme/Versicherungssummenmaximierung des ersten Versicherungsjahres angerechnet.

15.3 Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Betrieb und/oder seine Lieferungen vollständig und endgültig einstellt und zu die-
sem Zeitpunkt die Betriebshaftpflichtversicherung ebenfalls erlischt, besteht Versicherungsschutz für Schäden, die nach Vertragsende 
eintreten, welche jedoch ihre Ursache in während der Vertragsdauer durchgeführten Arbeiten oder vom Versicherungsnehmer herge-
stellten bzw. gelieferten Erzeugnisse haben, bis zu 5 Jahren nach Vertragsbeendigung. 

 Voraussetzung für die Nachhaftung ist, dass

 – bis zur Einstellung des Betriebs die Versicherung bei der VHV aufrechterhalten bleibt und
 – der Betrieb endgültig – nicht jedoch wegen Zahlungsunfähigkeit – aufgelöst wird.

 Bei Übergang des Betriebs z. B. durch Verkauf oder Umwandlung verliert diese Deckungserweiterung ihre Gültigkeit.

16. Risikobegrenzungen

16.1 Ausgeschlossen sind

16.1.1 Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden, die daraus resultieren, dass der Versicherungsnehmer oder ein von ihm beauftrag-
ter Dritter nicht oder nicht in angemessenen Intervallen Daten sichert.

16.1.2 Ansprüche wegen Schäden an Kommissionsware.

16.1.3 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

16.2 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung 
gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere 
die Haftpflicht

16.2.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen, noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind.

16.2.2 wegen Schäden im Zusammenhang mit Vermögensanlage.

16.2.3 wegen Ansprüche aus dem Besitze bzw. Betriebe von Feldbahnen und Eisenbahnanschlüssen, sofern hierfür keine Versicherungs-
pflicht gem. Eisenbahnhaftpflichtversicherungsordnung (EBHaftPflV) besteht.

16.2.4 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestand-
teilen und Zubehör; wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

Teil B – Besondere Bestimmungen für das Betriebsrisiko

I. IT-Leistungsbereich

1. Tätigkeits-, Tätigkeitsfolge-, Installations-, Implementierungsschäden (auch mittels Fernwartung) und Datenschäden

1.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus 

 Schäden an fremden Sachen (auch Datenträgern, einschließlich den darauf verkörperten Daten) und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn die Schäden

 – durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
 –  dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen 

Tätigkeit benutzt hat;
 –  durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelba-

ren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

 Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – auch für Schäden an fremden Sachen, die sich beim 
Versicherungsnehmer zur Reparatur, Wartung, Pflege oder zu sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die von ihm über-
nommen wurden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

1.2 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden Dritter durch

1.2.1 versehentliche Löschung, Beschädigung, Beeinträchtigung der Ordnung von Daten Dritter oder sonstiger Nichtverfügbarkeit von 
Daten Dritter und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
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1.2.2 durch Software, die geeignet ist, die Datenordnung zu verändern oder zu zerstören (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde und dgl.).

 Derartige Schäden werden wie Sachschäden behandelt.

1.3 Die Bestimmungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

1.4 Ausgeschlossen bleiben Schäden gemäß Teil B I, Ziffer 1.2 soweit diese im Rahmen des Content-, Host-, Service-Providings oder 
des Betriebs von Datenbanken und/oder Rechenzentren durch den Versicherungsnehmer eintreten und auf dem bewusst pflichtwidri-
gen Unterlassen von dem Stand der Technik entsprechenden Sicherheits- und Schutzvorkehrungen (z. B. einer aktuellen Firewall) 
gegen unbefugte Eingriffe in Datenverarbeitungssysteme/Datennetze (z. B. Hacker-, Cracker-, Denial of Service-Attacken) zurückzu-
führen sind.

2. Re-Implementierungskosten

Mitversichert sind – abweichend von Ziffer 7.3 und Ziffer 1.2 AHB – Ansprüche aufgrund einer endgültig fehlgeschlagenen Implementierung 
der vom Versicherungsnehmer hergestellten und gelieferten Software in eine beim Auftraggeber bereits bestehende Hardware, soweit es sich 
um folgende Kosten im Zusammenhang mit der Inkompatibilität der Software handelt:

2.1 Kosten für die Mehrarbeit des eigenen Personals des Auftraggebers zur Beseitigung der Software.

2.2 Mehrkosten aus der Beauftragung eines Dritten zur Beseitigung der bereits implementierten Software. Kein Versicherungsschutz 
besteht für die von dem Versicherungsnehmer erbrachten Aufwendungen sowie die Aufwendungen des Bestellers zur Beschaffung 
einer anderen Software.

2.3 Die Ersatzleistung beträgt EUR 100.000 je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte der genannten Summe und steht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für sonstige Schä-
den (Sach- und Vermögensschäden) zur Verfügung.

3. Unbefugte Zugriffe von außen auf Daten

3.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden Dritter, die dadurch entstehen, dass von 
außen unberechtigte Eingriffe in interne und/oder externe Datennetze vorgenommen werden (z. B. Hacker-Attacken und Denial of 
Service Attacks).

3.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer Technologien (z B. Viren-Scanner, Firewalls u. ä.) 
nach dem Stand der Technik einsetzt.

3.3 Ausgeschlossen bleiben Schäden im Bereich Zahlungs- und/oder Abrechnungsverkehr (z. B. E-Banking, E-Commerce). 

3.4 Die Ersatzleistung beträgt EUR 100.000 je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der genannten Summe und steht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für 
sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) zur Verfügung.

4. Vermögensschäden aus der Verletzung gewerblicher Schutzrechte

4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Verletzung fremder Urheber-, Patent- und 
Markenrechte.

4.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung und 
auf damit zusammenhängende Verfahrenskosten sowie auf Bußgelder, Strafen und Kosten derartiger Verfahren einschließlich 
Strafvollstreckungskosten. Siehe aber Teil B I Ziffer 6.

4.3 Ausgeschlossen bleiben Schadensersatzansprüche wegen der in Teil B I Ziffer 4.1 genannten Rechtsverletzungen, sofern sich der 
Schaden in USA / Kanada ereignet oder nach dem Recht dieser Staaten geltend gemacht wird.

4.4 Die Ersatzleistung beträgt EUR 100.000 je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte der genannten Summe und steht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für sonstige Schä-
den (Sach- und Vermögensschäden) zur Verfügung.

5. Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen und Persönlichkeits-/Namensrechtsverletzungen

5.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

5.1.1 wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (durch Missbrauch personen-
bezogener Daten);

5.1.2 aufgrund von Persönlichkeits-/Namensrechtsverletzungen durch den Versicherungsnehmer. Immaterielle Schäden aus der Verletzung 
eines Persönlichkeits- bzw. Namensrechtes gelten dabei als Vermögensschäden.

5.2 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander.

5.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung und auf 
damit zusammenhängende Verfahrenskosten sowie auf Bußgelder, Strafen und Kosten derartiger Verfahren einschließlich 
Strafvollstreckungskosten. Siehe aber Teil B I Ziffer 6.
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6. Unterlassungsklagen und einstweilige Verfügungen

6.1 In Erweiterung der Ziffer 5.2 AHB ersetzt der Versicherer Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer 
einstweiligen Verfügung oder in dem eine Unterlassungsklage gegen den Versicherungsnehmer erhoben wird. Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz ist das Vorliegen eines Ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch im 
Sinne des Teils B I Ziffer 4 und B I Ziffer 5 zur Folge haben könnte.

6.2 Der Versicherungsschutz gilt für Verfahren in der Europäischen Union, der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen Island und der Türkei.

6.3 Die Ersatzleistung beträgt EUR 250.000 je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte der genannten Summe und steht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für sonstige Schä-
den (Sach- und Vermögensschäden) zur Verfügung.

II. Betriebliche Risiken

1. Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Mietsachschäden 

1.1 an beruflich oder gewerblich gemieteten Räumen und Gebäuden und deren wesentlichen Bestandteilen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

 – Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 –  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, ferner an 

Wand- und Bodenbelägen, soweit die Schäden nicht durch Brand, Explosion, Leitungswasser oder Abwasser entstanden sind; 
 – Glasschäden. 

1.2 an gemieteten Räumlichkeiten und deren Ausstattung aus Anlass von Dienst- und Geschäftsreisen sowie aus der Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen. 

2. Schäden durch Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge 

2.1 Kraftfahrzeuge

 Für die Mitversicherung von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen/Kraftfahrzeugen gilt: 

2.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, Kraftfahrzeuganhängers oder einer selbstfahrenden Arbeits-
maschine verursachen.

2.1.2 Abweichend von Teil B II Ziffer 2.1.1 erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die gesetzliche Haftpflicht aus Halten und Führen 
von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Hub- oder Gabelstaplern. 

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

2.1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Besitz und Verwendung von Kränen und Winden.

2.1.4 Für die mitversicherten Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

2.2 Wasserfahrzeuge

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

2.3 Zu Teil B II Ziffer 2.1.1 und Ziffer 2.2 gilt: 

 Eine Tätigkeit der in Teil B II Ziffer 2.1.1 und 2.2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

2.4 Luft- und Raumfahrzeuge

2.4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
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2.4.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

 –  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raum fahr-
zeugen soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen 
bestimmt waren, 

 –  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen, 

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

2.5 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland

2.5.1 Abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB ist bei Geschäftsreisen, Dienstreisen und Dienstfahrten die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers oder der mitversicherten Personen aus dem Gebrauch von fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und 
Anhängern im Ausland – ausgenommen USA und Kanada – mitversichert, soweit kein oder kein ausreichender Versicherungsschutz 
aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung besteht. Als Kraftfahrzeuge gelten

 – Personenkraftwagen,
 – Krafträder,
 – Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht,

 soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 9 Personen (einschließlich Fahrer) bestimmt sind.

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohnwagen- und Gepäckan-
hängern.

 Als fremd im Sinne dieser Bedingungen gelten Fahrzeuge, die

 – nicht auf den Versicherungsnehmer/die in Anspruch genommenen mitversicherten Personen zugelassen sind oder,
 – nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers/der mitversicherten Person stehen oder
 – nicht von ihnen geleast wurden.

2.5.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Das Fahrzeug darf nicht gebraucht werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem Fahrer gebraucht wird, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 
Fahrzeug sicher zu führen.

2.5.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden an den Kraftfahrzeugen und Anhängern, deren Gebrauch durch den 
Versicherungsnehmer/die mitversicherten Personen die Haftpflichtansprüche ausgelöst hat.

2.5.4 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kraftfahrt-Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der 
Versicherungsschutz im Rahmen dieser Bedingungen erst im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung 
(Subsidiärdeckung).

3. Fehlen vereinbarter Eigenschaften

Eingeschlossen sind –  insofern teilweise abweichend von Ziffer 7.3 und Ziffer 7.8 AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadensersatzan-
sprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstehender weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Kunden über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschul-
densunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind. 

4. Vermögensschäden

4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2 AHB aus Schadenereignissen, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.  

4.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

4.2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

4.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);

4.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;
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4.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

4.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;

4.2.6 der Nichteinhaltung von eigenen Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

4.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

4.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und 
Reiseveranstaltung;

4.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers 
oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung;

4.2.10 dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

5. Bearbeitungsschäden, Obhutschäden, Be- und Entladeschäden

5.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an fremden Sachen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit 
diesen Sachen entstanden sind. Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 1.2 AHB und der Ziffer 7.8 AHB bleiben bestehen.

5.2 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schäden 
an fremden Sachen, die sich aufgrund eines besonderen Verwahrungsvertrages in Obhut des Versicherungsnehmers befinden.

 Die Ersatzleistung beträgt EUR 100.000 je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte der genannten Summe und steht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für sonstige 
Schäden (Sach- und Vermögensschäden) zur Verfügung.

5.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Be- und Entladeschäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen.

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben

 – Be- und Entladeschäden, die durch nicht mitversicherte Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeuge verursacht werden;
 – gemäß den Ziffern 1.2 und 7.7 AHB die Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen.

6. Leitungsschäden

6.1 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Leitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und 
andere Leitungen) sowie an Frei- und Oberleitungen einschließlich der sich daraus ergebenden Folgeschäden. 

6.2 Abweichend von Ziffer 7.7 AHB umfasst der Versicherungsschutz auch die gesetzliche Haftpflicht wegen Bearbeitungsschäden an 
solchen Leitungen.

7. Auslieferung von Waren

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der eigenen Auslieferung von verkauften Waren. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 

– Schäden an den Waren selbst; 
– die Auslieferung durch Dritte (z. B. Subunternehmer);
– Schäden im Zusammenhang mit dem Be- und Entladen des Transportfahrzeugs.

8. Belegschafts- und Besucherhabe, Schlüsselverlust

8.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung der Ziffer 2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Beschädigung oder Vernichtung sowie wegen Abhandenkommens von Sachen (nicht Kfz und Kfz-
lnhalt) der Betriebsangehörigen und Besucher. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden und Schmuck-
sachen.

 Die Höchstersatzleistung beträgt 1.000 EUR je geschädigte Person, begrenzt auf 25.000 EUR für alle Schadenfälle eines Versiche-
rungsjahres.

8.2 Eingeschlossen ist – in Ergänzung der Ziffer 2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers, auch in seiner Eigenschaft als Mieter, aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch General-/Haupt-
schlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Codekarten und 
Transponder werden Schlüsseln gleichgesetzt.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Aufwendungen für die notwendige Aus-
wech selung von Schlössern und Schließanlagen sowie für die vorübergehenden Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
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 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs).

 Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen 
Sachen.

 Die Ersatzleistung beträgt EUR 100.000 je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte der genannten Summe und steht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für sonstige Schä-
den (Sach- und Vermögensschäden) zur Verfügung.

9. Ausstellungen und Messen, Stadt- und Straßenfeste

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

9.1 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

9.2 aus der Teilnahme an Stadt- und Straßenfesten.

10. Betriebsveranstaltungen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Betriebs- und Teilbetriebsveranstaltungen aller Art, wie Betriebs-
feiern, Betriebsausflügen, Schulungskursen usw. innerhalb und außerhalb der Betriebsräume. Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der 
Betriebsangehörigen aus der Teilnahme an diesen Veranstaltungen, soweit es sich dabei nicht um Handlungen oder Unterlassungen rein pri-
vater Natur handelt.

11. Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige (z. B. Werkskantinen, 
Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergarten u. dgl.), aus Überlassen von Plätzen, Räumen und Geräten an die Sportgemeinschaft seines 
Betriebes, auch wenn diese Einrichtungen gelegent lich durch betriebsfremde Personen genutzt werden, ferner aus Vorhandensein und 
Betätigung einer Betriebsfeuerwehr.

12. Sanitätsstationen und Sanitätspersonal

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Einrichtung und Unterhaltung eigener Sanitätsstationen mit allen 
dazugehörigen Einrichtungen, soweit diese in der Heilkunde anerkannt sind, sowie aus der Beschäftigung von Sanitätspersonal und der 
Beauftragung freier Ärzte mit der Durchführung ärztlicher Verrichtungen im Interesse des versicherten Unternehmens. Darunter fallen auch 
Aufgaben und Tätigkeiten im Sinne des Arbeitssicherheitsgesetzes. Die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Sanitätspersonals ist auch bei 
Gewährung „Erster Hilfe“ außerhalb des Betriebes mitversichert.

13. Reklameeinrichtungen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Reklameeinrichtungen (Transparenten, Reklametafeln, Leucht-
röhren usw.). 

14. Haus- und Grundbesitzerrisiko, Bauherrenrisiko, Photovoltaikanlagen

14.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Besitzer, Mieter, Pächter und Nutznießer von 
bebauten und unbebauten Grundstücken sowie aus deren Vermietung, Verpachtung oder sonstiger Überlassung an Dritte. 

Übersteigt die jährliche Mieteinnahme den Betrag von 50.000 EUR, muss die Versicherung dieses Risiko gesondert beantragt wer-
den. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

14.1.1 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel best and.

14.1.2 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 
Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um  Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII handelt.

14.1.3 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

14.1.4 aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche 
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen), gleichgültig, ob diese Pflichten vertraglich 
übernommen wurden oder nicht.

14.1.5 wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer – abweichend von Ziffer 7.14 AHB –, die im Gebäude selbst anfallen (also keine 
industriellen und gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau 
des Straßenkanals auftreten. 

14.2 Bei Wohnungseigentümergemeinschaften i.S.d. WEG gilt außerdem:
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14.2.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

14.2.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

14.2.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und 
für Zwecke der Gemeinschaft.

14.2.4 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 AHB in Verbindung mit Ziffer 27 AHB –

 – Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter;
 – Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer;
 – gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.
 
 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum.

14.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, 
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 250.000 EUR je Bauvorhaben. Wenn 
dieser Betrag überschritten wird, muss die Versicherung dieses Risiko gesondert beantragt werden. 

14.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden, Gebäu de-
teilen und Grundstücken i. S. von Teil B II Ziffer 14.1, sowie die Einspeisung des Stroms in das Netz des örtlichen Stromversorgers. 
In den Versicherungsschutz eingeschlossen sind ausschließlich Photovoltaikanlagen, die sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland befinden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Rückgriffsansprüche der stromabnehmenden Netzbetreiber oder Dritter aus 
Versorgungsstörungen gemäß § 6 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden 
(AVBEltV) oder § 18 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV).

Kein Versicherungsschutz besteht für die unmittelbare Versorgung eigener Abnehmer mit Strom.

15. Auslösen von Fehlalarm

Mitversichert sind – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – auch öffentlich-rechtliche Ansprüche wegen Vermögensschäden durch versehentlich 
ausgelösten Alarm bei Dritten (z. B. Einsatzkosten für Rettungs-/Wach- und sonstige D ienste).

Die Ersatzleistung beträgt EUR 5.000 je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres be  trägt 
das Doppelte der genannten Summe und steht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für sonstige Schäden (Sach- und 
Vermögensschäden) zur Verfügung.

16. Medienverluste

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Austretens bzw. Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen aus der Herstellung, Lieferung, 
Montage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen und Behältern. 

Diese Schäden werden wie Sachschäden behandelt.

Ersetzt wird ausschließlich der Wiederbeschaffungswert der abhanden gekommenen Flüssigkeiten oder Gase (Medienverluste) am Tag des 
Schadens.

17. Erhöhte Energie- und Wasserkosten

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen erhöhtem Energie- und Wasserverbrauchs aufgrund vom Versicherungsnehmer 
mangelhaft durchgeführter Installations-, Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche infolge vollständiger oder teilweiser Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen.

18. Ansprüche aus Benachteiligungen

18.1 Gegenstand der Versicherung

18.1.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen – abweichend von Ziffer 7.17 AHB – Ver  siche-
rungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflicht bestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts wegen einer Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligung, insbesondere aus dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz, aus den folgend genannten Gründen für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden in 
Anspruch genommen werden. Vom Versicherungsschutz umfasst sind Ansprüche auf Ersatz immaterieller Schäden wie z.B. aus § 15 
Abs. 2 S. 1 und § 21 Abs. 2 S. 3 AGG.

 Gründe für eine Benachteiligung sind insbesondere

 – die Rasse
 – die ethnische Herkunft
 – das Geschlecht
 – die Religion
 – die Weltanschauung
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 – eine Behinderung
 – das Alter
 – die sexuelle Identität.

 Versichert sind darüber hinaus auch sonstige Benachteiligungen.

18.1.2 Mitversicherte Personen sind ehemalige, gegenwärtige und künftige

 – gesetzliche Vertreter,
 – Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats oder Beirats,
 – leitende Angestellte,
 – Arbeitnehmer/-innen sowie diesen gleichgestellte Personen (z. B. Leiharbeits- oder Zeitarbeitskräfte)

 des Versicherungsnehmers (siehe insoweit auch Teil B II Ziffer 18.1.4).

18.1.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers, soweit sie ihren Firmensitz in 
einem Staat der EU haben. Kein Versicherungsschutz besteht für Tochtergesellschaften, die ihren Sitz in einem Staat mit Geltung 
des Common Law haben, insbesondere in Großbritannien und Irland.

 Tochtergesellschaften im Sinne dieses Vertrages sind Unternehmen i. S. v. §§ 290 Absatz 1, Absatz 2, 271 Absatz 1 HGB, bei denen 
dem Versicherungsnehmer die Leitung oder Kontrolle direkt oder indirekt zusteht, entweder durch

 – die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder
 –  das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichts-, des Verwaltungsrats oder eines sonstigen Leitungsorgans zu bestellen oder 

abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafter ist oder
 –  das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder 

aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

 Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu hinzukommende Tochtergesellschaften erstreckt, umfasst dieser nur solche Benach tei-
ligungen, die nach dem Vollzug des Erwerbes begangen worden sind.  

18.1.4 Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und beruflichen Tätigkeit.

 Für die mitversicherten Personen besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit für den Ver-
sicherungsnehmer.

18.2 Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer des Versicherungsvertrages. Ein Haftpflichtanspruch gilt 
als geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird 
oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu haben.

18.3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

18.3.1  Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung

 Die Anspruchserhebung sowie die der Benachteiligung zugrunde liegende Pflichtverletzung müssen während der Wirksamkeit der 
Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag 
begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens 
abzuwenden.

18.3.2 Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteiligungen

 Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benachteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren vor Vertragsbeginn 
begangen wurden. 

 Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, die eine versicherte Person, der Versicherungsnehmer oder eine Tochter gesell-
schaft bei Abschluss dieses Versicherungsvertrages kannte. Als bekannt gilt eine Benachteiligung, wenn sie von dem Versiche-
rungsnehmer, einer Tochtergesellschaft oder versicherten Personen als – wenn auch nur möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt 
oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch 
angedroht noch befürchtet worden sind.

18.3.3 Nachmeldefrist für Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung

 Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchserhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, die bis zur Beendigung 
des Versicherungsvertrages begangen und innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrages 
erhoben und dem Versicherer gemeldet worden sind. 

 Die automatische Nachmeldefrist gilt nicht für den Fall eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Versicherungsnehmers sowie in den Fällen, in denen der Versicherungsvertrag wegen Zahlungsverzug beendet worden ist. Das glei- 
che gilt, wenn nach Beendigung dieses Vertrages anderweitig Versicherungsschutz für Ansprüche aus Benachteiligungen abge-
schlossen wird. 
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 Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachmeldefrist im Rahmen und nach Maßgabe der bei Ablauf des letzten Versiche-
rungsjahres geltenden Vertragsbestimmungen, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des letzten 
Versicherungsjahres.

18.3.4 Insolvenz

 Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Versicherungsnehmers oder einer vom Versicherungsschutz umfassten 
Tochtergesellschaft erstreckt sich die Deckung für das betroffene Unternehmen und die mitversicherten Personen des betroffenen 
Unternehmens nur auf Haftpflichtansprüche infolge von Benachteiligungen, welche bis zum Zeitpunkt der Beantragung des 
Insolvenzverfahrens begangen worden sind.

18.4 Versicherungsumfang

 Ergänzend zu Ziffer 5 AHB gelten die nachfolgenden Regelungen:

18.4.1 Wird gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Widerrufsverlangen oder ein Anspruch auf Unterlassung 
schriftlich geltend gemacht, besteht auch hierfür Versicherungsschutz.

18.4.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ferner auf Verwaltungsverfahren vor der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gem. §§ 25 ff. 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG);

18.4.3 Abweichend von Ziffer 6.5 AHB werden Aufwendungen des Versicherers für Kosten auf die Versicherungssumme angerechnet.

18.4.4 Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten – abweichend von Ziffer 6.3 AHB – mehrere während der Wirksamkeit 
des Versicherungsvertrages geltend gemachte Ansprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller

 –  aufgrund einer zu einer Benachteiligung führenden Pflichtverletzung, welche durch den Versicherungsnehmer und/oder eine oder 
mehrere mitversicherte Personen begangen wurde,

 –  aufgrund mehrerer zu einer Benachteiligung führenden Pflichtverletzungen, welche durch den Versicherungsnehmer und/oder eine 
oder mehrere mitversicherte Personen begangen wurden, sofern diese Pflichtverletzung demselben Sachverhalt zuzuordnen sind 
und miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang stehen, 

 als ein Versicherungsfall.

 Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der Geltendmachung der einzelnen Haftpflichtansprüche als in dem Zeitpunkt 
eingetreten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend gemacht wurde. Liegt die erste Benachteiligung zeitlich vor Beginn des Ver-
sicherungsvertrages, so gelten alle Benachteiligungen dieser Serie als nicht versichert.

18.4.5 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem 
Verhalten des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen 
Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, so hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der 
Zurverfügungstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, an Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

18.5 Ausschlüsse

 Abweichend von Ziffer 7 AHB sind nicht versichert Haftpflichtansprüche

18.5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Personen, soweit sie den Schaden vorsätzlich oder durch wissent-
liches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung her-
beigeführt haben; dem Versicherungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Handlungen oder Unterlassungen 
nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen begangen worden sind;

18.5.2 die von den mitversicherten Personen i. S. der von Teil B II Ziffer 18.1.2 Spiegelstrich 1 und 2 geltend gemacht werden. Ansprüche des 
Versicherungsnehmers selbst oder seiner Angehörigen gegen die mitversicherten Personen sind von der Versicherung ausgeschlossen;

18.5.3 welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht werden – dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, die 
außerhalb Deutschlands gefällt wurden – und Haftpflichtansprüche wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer 
Staaten;

 Dieser Ausschluss gilt nicht für die Staaten der Europäischen Union, außer es handelt sich um Staaten mit Geltung des Common 
Law (z. B. Großbritannien, Irland). Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch Ansprüche, die auf der Grundlage des 
Common Law geltend gemacht werden.

18.5.4 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, wie z. B. im Zusammenhang mit Streitgenossenschaften, Verbandsklagen oder die z. B. 
von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben werden;

18.5.5 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits- oder Dienstrecht; ausgeschlossen 
sind auch Ansprüche im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, Streik);

18.5.6 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary damages); hierunter fallen auch 
Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen verhängt 
worden sind; 
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18.5.7 soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
hinausgehen;

18.5.8 wegen Gehalt, rückwirkender Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlungen  
im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen;

18.5.9 wegen Pflichtverletzungen, die zu einer Benachteiligung geführt haben und vor dem Vollzug des Erwerbs/der Übernahme eines ande-
ren Unternehmens durch den Versicherungsnehmer und/oder eine seiner Tochtergesellschaften begangen worden sind;

18.5.10 wegen Pflichtverletzungen, die zu einer Benachteiligungen geführt haben und die nach dem Abschluss des der Veräußerung zugrun-
de liegenden Vertrages des Versicherungsnehmers und/oder einer seiner Tochtergesellschaften durch ein anderes Unternehmen 
begangen worden sind;

18.5.11 und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vornahme von Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, die Auswirkungen 
auf die Betriebsstätte, wie z. B. baulichen Veränderungen, den Arbeitsplatz und/oder den Arbeitsprozess haben.

18.6 Rechte und Pflichten mitversicherter Personen/Tochtergesellschaften

 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind entsprechend auf die mitversicherten Personen und/oder Tochter-
gesellschaften des Versicherungsnehmers anwendbar. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den versicherten Personen und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

18.7 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme beträgt EUR 100.000 je Versicherungsfall pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Sie 
steht im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssummen für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres einmal zur 
Verfügung.

19. Tiere

Eingeschlossen in die Versicherung sind Haftpflichtansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer erhoben werden in seiner Eigenschaft als 
Halter von Tieren, jedoch mit Ausnahme von wilden Tieren, und als Fuhrwerksbesitzer, soweit die Tiere und Fuhrwerke dem unter die 
Versicherung fallenden Betriebe dienen. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

Teil C – Besondere Bestimmungen für das Produktrisiko 

Der Versicherungsschutz für Produkthaftpflichtrisiken richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht ver-
sicherung (AHB), den Allgemeinen Vereinbarungen gemäß Teil A und den nachfolgenden Bestimmungen.

1. Gegenstand der Versicherung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schäden, soweit 
diese durch vom Versicherungsnehmer

– erstellte oder gelieferte Erzeugnisse,
– erbrachte Arbeiten oder sonstige IT-Leistungen

verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die 
Arbeiten abgeschlossen oder die IT-Leistungen ausgeführt hat.

2. Zeitliche Begrenzung

Der Versicherungsschutz gemäß Teil C Ziffer 3.2 und 3.3 und 3.5 umfasst die Folgen aller Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später 
als fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten.

3. Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes

3.1 Personen- oder Sachschäden infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften

 Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von den Ziffern 1 und 7.3 AHB – gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen 
Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit sei-
nem Vertragspartner über bestimmte Eigenschaften der Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstigen IT-Leistungen dafür verschuldensunab-
hängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

3.2 Vermögensschäden

 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2 AHB, soweit es 
sich handelt um 

3.2.1  Schäden Dritter aus mangelhafter Software. Hierzu zählen auch Schäden im Zusammenhang mit Software-Handel, -Implementierung 
und -Pflege;
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3.2.2  Schäden Dritter aus mangelhafter IT-Analyse, -Beratung, -Organisation, -Einweisung und -Schulung;

3.2.3  Schäden Dritter aus mangelhafter Netzwerkplanung, -beratung, -installation, -integration und -pflege.

 Für Teil C Ziffer 3.2.1 bis 3.2.3 gilt: Das Fehlen bestimmter Eigenschaften bei Gefahrübergang, für die der Versicherungsnehmer auf-
grund einer Vereinbarung mit seinem Vertragspartner verschuldensunabhängig einzustehen hat sowie Mängel bei der Beratung über 
An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer erstellten oder gelieferten Erzeugnisse stehen Mängel in der Erstellung oder 
Lie ferung gleich.

3.3  Vermögensschäden im Zusammenhang mit Hardware-Handel, -Beratung, einschl. -Modifizierung (Nachrüstung), -Installation, 
-Wartung (Aus- und Einbaukosten)

 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Teil C Ziffer 3.3.1 und 3.3.2 genannten Vermögens-
schäden im Sinne von Ziffer 2 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das Anbringen, 
Verlegen oder Auftragen von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser 
Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers enthalten.

 Das Fehlen bestimmter Eigenschaften bei Gefahrübergang, für die der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit sei-
nem Vertragspartner verschuldensunabhängig einzustehen hat sowie Mängel bei der Beratung über An- oder Verwendung der vom 
Versicherungsnehmer erstellten oder gelieferten Erzeugnisse, stehen Mängel in der Herstellung oder Lieferung gleich.

3.3.1 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

 –  Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das Ausbauen, Abneh-
men, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier 
Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter. Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die Nach- und 
Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter;

 –  Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort 
der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer 
bzw. vom Dritten zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des Transportes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung 
des Versicherungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die Kosten des Direkttransportes versichert.

3.3.2  In Erweiterung von Teil C Ziffer 3.3 – und insoweit abweichend von Ziffer 1 und 7.3 AHB – besteht Versicherungsschutz für die in 
Teil C Ziffer 3.3.1 genannten Kosten auch dann, wenn sie aufgrund gesetzlicher Vertragspflichten des Versicherungsnehmers von 
seinem Abnehmer gegen ihn geltend gemacht werden.

3.3.3  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

 –  der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine 
Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, sondern ausschließlich aus der Herstellung 
oder Lieferung resultiert;

 –  sich die Mangelbeseitigungsmaßnahme gemäß Teil C Ziffer 3.3.1 und 3.3.2 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-, 
Schienen- oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungs-
nehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von oder den Einbau in Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen 
bestimmt waren;

 –  die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Teil C Ziffer 3.3.1 und 3.3.2 auch zur Erfüllung gesetzlicher Rückrufverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers erfolgen.

3.4  Ersatzmaßnahmen

 Wird anstelle der unter Teil C Ziffer 3.3 genannten Maßnahmen eine geeignete Ersatzmaßnahme ausgeführt, so übernimmt der Ver-
sicherer die hierfür erforderlichen Aufwendungen. Der Versicherungsnehmer hat hiervon den Anteil selbst zu tragen, der sich im Falle 
der Aus- und Einbaukosten aus dem Verhältnis des Wertes seiner Nachlieferung (einschließlich Transportkosten) zu den gesamten 
Instandsetzungskosten ergeben würde.

 Instandsetzungskosten sind Kosten für Aus- und Einbau zuzüglich der Kosten für die Nachlieferung mangelfreier Erzeugnisse ein-
schließlich Transportkosten.

 Die erforderlichen Aufwendungen für eine geeignete Ersatzmaßnahme werden maximal bis zu der Höhe ersetzt, die sich im Falle der 
Aus- und Einbaukosten ergeben würde.

3.5  Vermögensschäden im Zusammenhang mit Hardware-Handel, -Beratung, einschl. -Modifizierung (Nachrüstung), -Installation, 
-Wartung (Steuerelementeklausel) (Gilt nicht für die Einsatzgebiete Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Prozessfertigung, 
Verkehrsleittechnik und Medizintechnik !)

3.5.1  Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Teil C Ziffer 3.5.2 genannten Vermögensschäden im 
Sinne von Ziffer 2 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Produkten, deren maschinelle Herstellung mit Hilfe der vom Versicherungs-
nehmer gelieferten, montierten, installierten, gewarteten oder reparierten Hardware unmittelbar gesteuert, kontrolliert oder in sonstiger 
Weise beeinflusst wird.
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 Das Fehlen bestimmter Eigenschaften bei Gefahrübergang, für die der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit sei-
nem Vertragspartner verschuldensunabhängig einzustehen hat sowie Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der 
vom Versicherungsnehmer gelieferten, montierten, installierten, gewarteten oder reparierten Hardware stehen Mängel in der 
Lieferung, Montage, Installation oder Wartung gleich.

3.5.2  Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

 –  der Beschädigung oder Vernichtung der mittels der Maschine hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte, soweit hierfür nicht 
bereits Versicherungsschutz nach Teil C Ziffer 1. oder Teil C Ziffer 3.1 besteht;

 – anderer für die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte nutzlos aufgewendeter Kosten;
 –  Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbesserung der mittels Hardware des Versicherungsnehmers 

hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte oder für eine andere Schadenbeseitigung;
 –  weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die mittels der Hardware des Versicherungsnehmers hergestell-

ten, be- oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden konnten;
 –  der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten infolge eines sich aus Mängeln der hergestellten, 

be- oder verarbeiteten Produkte ergebenden Produktionsausfalles. Ansprüche wegen eines darüber hinausgehenden Schadens 
durch den Produktionsausfall sind nicht versichert;

 –  weiterer Vermögensnachteile, weil die mittels der Maschine mangelhaft hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte in andere 
Produkte eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen werden. Dieser Versicherungsschutz wird im Umfang von Teil C 
Ziffer 3.3 gewährt.

4. Verlängerung von Gewährleistungsfristen

Vereinbart der Versicherungsnehmer mit seinen Vertragspartnern die Verlängerung der gesetzlichen Verjährungsfrist bis auf 5 Jahre, wird der 
Versicherer insoweit auf den Einwand der Ausschlussbestimmung Ziffer 7.3 AHB verzichten.

5. Risikoabgrenzungen

In Ergänzung der Risikobegrenzungen in Teil A Ziffer 16 sind nicht versichert: 

5.1 Ansprüche wegen Nacherfüllung (Neu- oder Ersatzlieferung, Neuherstellung, Nachbesserung), Rücktritt, Minderung soweit diese – 
insoweit abweichend von Ziffer 1 und 7.3 AHB – nicht ausdrücklich mitversichert sind; 

5.2  Ansprüche aus Verzögerung der Leistung;

5.3  Ansprüche aus der gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung);

5.4  Ansprüche wegen Aufwendungen in Erwartung ordnungsgemäßer Leistung (z. B. vergebliche Investitionen);

5.5  Ansprüche aus Garantien, soweit es sich nicht um die Vereinbarung einer bestimmten Eigenschaft bei Gefahrübergang handelt, für 
die der Versicherte verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat;

5.6  Ansprüche wegen Schäden gem. Ziffer 7.8 AHB;

5.7  Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers sowie durch eine 
sonstige bewusste Pflichtverletzung herbeigeführt haben;

5.8  Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse (Produkte, IT-Leistungen), deren Verwendung oder Wirkung im 
Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik – bei Software z. B. ohne übliche und angemesse-
ne Programmtests – oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren. Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den herge-
stellten oder gelieferten Erzeugnissen (Produkten, IT-Leistungen) weder in einem Funktionszusammenhang stehen noch deren 
bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen;

5.9  Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2 AHB, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder sei-
nen Gesellschaften durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, gel-
tend gemacht werden;

5.10  Ansprüche wegen Nichteinhaltung von eigenen Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

5.11  Ansprüche aus der Vergabe von Lizenzen, die den Abnehmer zur Weiterveräußerung berechtigen;

5.12  Ansprüche aufgrund eines Produkterückrufs eigener oder fremder Erzeugnisse sowie daraus entstehender Folgeschäden;

5.13  Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB, soweit keine andere Vereinbarung gemäß Teil C 
Ziffer 5.1 getroffen worden ist. Der Ausschluss nach Ziffer 7.10 (a) AHB bleibt unberührt.

6. Versicherungsfall/Serienschaden

6.1  Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages eingetretene Schadenereignis gemäß Ziffer 1.1 AHB. Bei Teil C 
Ziffer 3.3.2 ist es für den Versicherungsfall – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – unerheblich, dass es sich nicht um Haftpflichtan-
sprüche handelt.

 Bei Teil C Ziffer 3.3 tritt der Versicherungsfall im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens oder Verlegens der Erzeugnisse ein. Bei Teil C 
Ziffer 3.4 tritt der Versicherungsfall im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder Verarbeitung der in Teil C Ziffer 3.4 genannten Sachen ein.
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6.2  Mehrere Versicherungsfälle

 –  aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht zwi-
schen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder

 –  aus Lieferungen solcher Erzeugnisse (z. B. Programme, Daten oder Dateien), die mit den gleichen Mängeln behaftet sind (Serie), 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall und in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste die-
ser Versicherungsfälle eingetreten ist.

 Teilweise abweichend von Ziffer 1.1 AHB bezieht sich die zeitliche Geltung des Versicherungsschutzes ausschließlich auf Versiche-
rungsfälle solcher Serien, deren erster Versicherungsfall während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten ist, aber auch auf 
alle Versicherungsfälle dieser Serie.

 Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

Teil D – Besondere Bestimmungen für das Umwelthaftpflichtrisiko

1. Gegenstand der Versicherung

1.1  Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – im Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrecht-
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser 
(einschl. Gewässer), wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter 
Teil D Ziffer 2 fallen.

 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichte-
ten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Diese werden wie Sachschäden 
behandelt.

 Der Ausschluss nach Ziffer 7.10 (a) AHB bleibt unberührt.

1.2  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusam-
menhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder einge-
leitet zu sein.

1.3  Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in 
Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

2. Risikobegrenzung

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus

2.1  Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzula-
gern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHGAnlagen);

2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder 
Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);

2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf 
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische; oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den 
Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);

2.5  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung);

2.6  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Teil D Ziffer 2.1-2.5 oder 
Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Teil D Ziffer 2.1-2.5 bestimmt sind.

3. Erweiterung des Versicherungsschutzes

3.1  Heizöltank

 Mitversichert ist abweichend von Teil D Ziffer 2.1 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber eines Heizöl-
tankes mit einem maximalen Fassungsvermögen von 10.000 I/kg.

3.2  Kleingebinde

 Mitversichert ist abweichend von Teil D Ziffer 2.1 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Lagerung von insge-
samt 5.000 l/kg gewässerschädlicher Stoffe in Kleingebinden mit einem Einzelfassungsvermögen von maximal 500 l/kg je Gebinde.

 Zu Teil D Ziffer 3.1 und 3.2 gilt:

 Unter den Versicherungsschutz fallen nur solche Anlagen, die zu den versicherten Räumlichkeiten gehören oder dort lagern. Werden 
diese Größen überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung gem. 
Ziffer 4 AHB.
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3.3  Fettabscheider

 Abweichend von Teil D Ziffer 2.4 besteht zusätzlich Versicherungsschutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 
Umwelteinwirkung durch Fettabscheider.

 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer die vom Hersteller empfohlenen Wartungs- sowie die 
gesetzlich bzw. behördlich vorgeschriebenen Entsorgungsintervalle eingehalten hat. Die ordnungsgemäße Einhaltung dieser 
Intervalle hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer im Schadenfall nachzuweisen.

3.4  Regressrisiko

 Versichert ist – abweichend von Teil D Ziffer 2.6 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch 
Umwelt einwirkung aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem. Teil D 
Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber 
der Anlagen ist. 

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in Teil D Ziffer 4 genannten Voraussetzungen durch den 
Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können. 

4. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder 
Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Teil D Ziffer 1.1 
mitver sicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem 
Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

5.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

 – nach einer Störung des Betriebes
 oder

 – aufgrund behördlicher Anordnung

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
Personen-, Sach- oder gemäß Teil D Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder 
die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2  Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne vonTeil D Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme 
durch die Behörde ausgeführt werden.

5.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet

5.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen 
und  alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den 
Schadeneintritt zu mindern und

 auf Verlangen des Versicherers Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen

 oder

5.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil D Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für 
Aufwendungen gem. Teil D Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil D Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen dun-
gen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

5.5  Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu 20 % der ver-
einbarten Versicherungssumme je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung und je Versicherungsjahr ersetzt.

 Der Versicherungsnehmer hat jeweils von den Aufwendungen nach einer Störung des Betriebes oder aufgrund behördlicher 
Anordnung 2.500 EUR selbst zu tragen.
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 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die 
für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat.

5.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne Teil D Ziffer 5.1 decken – zur 
Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen 
(auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers standen.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, 
Sach- oder gemäß Teil D Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des 
Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver-
besserungen sind abzuziehen.

6. Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind

6.1  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese 
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein 
Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

6.2  Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen 
entstehen.

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der scha-
denursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen 
musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden.

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt 
werden können.

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses 
Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder son-
stige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

 Wird Versicherungsschutz nach Teil D Ziffer 3 genommen, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

6.8  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen.

6.9  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

6.10  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass 
sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Ge -
brauchs  anweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen.

6.11  Ansprüche wegen genetischer Schäden.

6.12  Ansprüche

 –  wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteile und Zubehör;

 –  wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche 
sowie Kohlenstaubexplosionen.

6.13  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

6.14  Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.15  Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
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 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

6.16  Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer des Luftfahrzeuges in Anspruch 
genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

 –  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen,

 und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden 
durch Luftfahrzeuge.

7. Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt

7.1  Es besteht Versicherungsschutz im Rahmen der für das allgemeine Betriebshaftpflichtrisiko vereinbarten Versicherungssummen. 
Diese Versicherungssummen bilden auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche rungs-
jahres.

7.2  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

 – durch dieselbe Umwelteinwirkung
 –  durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, 

wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt.

 Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

7.3  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 2.500 EUR selbst zu tragen.

7.4  Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, so hat der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der Ver-
sicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem Schaden-
ereignis entstehende Prozesse handelt.

8. Nachhaftung und Rückwärtsversicherung

8.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündi-
gung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder 
gemäß Teil D Ziffer 1.1 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, 
aber zum Zeitpunkt der  Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

 –  Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
 gerechnet. 

 –  Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs verhält-
nisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des 
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

 Dies gilt entsprechend für den Fall, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise weg-
fällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 

8.2.  Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Betrieb und/oder seine Lieferung vollständig und endgültig einstellt und zu die-
sem Zeitpunkt diese Umwelthaftpflichtversicherung ebenfalls erlischt, gilt: 

 Abweichend von Teil D Ziffer 8.1 endet die Nachhaftung für versicherte Umweltrisiken 5 Jahre nach Ablauf dieses Vertrages. 
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 Voraussetzung für diese Erweiterung der Nachhaftung ist jedoch, dass 

 – bis zur Einstellung des Betriebs die Versicherung bei der VHV aufrechterhalten bleibt und 
 – der Betrieb endgültig – nicht jedoch wegen Zahlungsunfähigkeit – aufgelöst wird. 

 Bei Übergang des Betriebs z. B. durch Verkauf oder Umwandlung verliert diese Deckungserweiterung ihre Gültigkeit. 

8.3  Bei Versichererwechsel besteht der Versicherungsschutz auch für solche Personen-, Sach- oder gemäß Teil D Ziffer 1.1 mitver-
sicherte Vermögensschäden, die während der Wirksamkeit der unmittelbaren Vorversicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren. 

8.3.1  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass diese Schäden erst nach Ablauf einer im Vorversicherungsvertrag vereinbarten 
zeitlichen Begrenzung dem Versicherungsnehmer bekannt geworden sind und über die Vorversicherung aus diesem Grund nicht 
mehr gedeckt sind (Rückwärtsversicherung).

8.3.2  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist ferner das lückenlose Bestehen der Versicherungsverträge seit dem Eintritt des 
Personen-, Sach- oder mitversicherten Vermögensschadens. 

8.3.3  Versicherungsschutz wird nach dem Umfang und bis zur Höhe der Versicherungssumme/Höchstersatzleistung des Vorvertrages 
gewährt. Es gilt der Selbstbehalt dieses Vertrages. Sollten der Versicherungsumfang und die Versicherungssumme/Höchstersatz-
leistung des Vorvertrages weitergehend sein, als die dieses Vertrages, ist der Versicherungsschutz auf den Umfang und die Ver-
sicherungssumme/Höchstersatzleistung dieses Vertrages begrenzt.

8.3.4  Versicherungsfälle, die im Rahmen dieser Rückwärtsversicherung reguliert werden, werden dem ersten Versicherungsjahr dieses 
Vertrages zugeordnet und auf die Versicherungssumme/Höchstersatzleistung des ersten Versicherungsjahres angerechnet. 

9. Versicherungsfälle im Ausland

9.1  Eingeschlossen sind im Umfang von Teil D Ziffer 1 – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende 
Versicherungsfälle,

 –  die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im Sinne Teil D Ziffer 3 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für 
Tätigkeiten im Sinne Teil D Ziffer 3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

 – aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

9.2  Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – die Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen blei-
ben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

9.3  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Teil E – Besondere Bestimmungen für das Umweltschadensrisiko

I. Grunddeckung

1. Gegenstand der Versicherung

Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung 
von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
– Schädigung der Gewässer,
– Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der 
Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um  set zungs-
gesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversicherung 
oder eine Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.
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2. Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten. Versicherungsschutz 
besteht für die unter Teil E Ziffer 2.1 bis 2.8 aufgeführten Risikobausteine. Versichert gelten hierbei ausschließlich Anlagen, für die auch das 
gesetzliche Umwelthaftpflichtrisiko versichert ist. Nicht versichert sind Deponierisiken und Rekultivierungsmaßnahmen:

2.1  Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzula-
gern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum UHG 
aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwir-
kungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausge-
nommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den 
Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen).

2.6  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Teil E Ziffer 2.1 bis 2.5 oder 
Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

2.7  Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Teil E Ziffer 2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen.

2.8  sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter Teil E Ziffer 2.1 
bis 2.7 fallen, unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder nicht.

3. Betriebsstörung

3.1  Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während 
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers 
oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

3.2  Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von Teil E Ziffer 2.7 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen von Teil E Ziffer 2.8 für Umweltschäden durch Lagerung, Ver-
wendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. von Teil E Ziffer 2.7. Versicherungsschutz besteht in den 
Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktions-
fehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

4. Leistungen der Versicherung

4.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde 
oder einem sonstigen Dritten.

 Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechts-
kräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch 
die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge-
ben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsver-
pflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das 
Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende 
Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
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5. Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Teil E Ziffer 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, 
Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

5.1  für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern

5.1.1  die Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen;

5.1.2  die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wieder-
herstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;

5.1.3  die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen 
und/der Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung 
ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädig-
ten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen 
nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

 Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der in Teil E Ziffer 11.1 vereinbarten Versicherungssumme bis zu 25% 
von dieser Summe ersetzt. 

5.2  für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass 
die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter 
Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein 
erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

5.3  Die unter Teil E Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers 
gemäß Teil E Ziffer 10.1 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

6. Erhöhungen und Erweiterungen

6.1  Für Risiken gemäß Teil E Ziffer 2.1 bis 2.5 besteht kein Versicherungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungs-
schutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffer 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken.

6.2  Für Risiken gemäß Teil E Ziffer 2.6 bis Ziffer 2.8 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungs schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungspflicht unter-
liegen.

6.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 
neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/
EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer 
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kündigen.

7. Neue Risiken

7.1  Für Risiken gemäß Teil E Ziffer 2.1 bis 2.5, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der 
Versicherungsschutz besonderer Vereinbarung.

7.2  Für Risiken gemäß Teil E Ziffer 2.6 bis 2.8, die nach Abschluss des Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Teil E Ziffer 7.2.3.

7.2.1  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue 
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstri-
chen war.

7.2.2  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

7.2.3  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung i. S. von Teil E Ziffer 7.2.2 im Rahmen der 
gemäß Teil E Ziffer  11.1 vereinbarten Versicherungssumme auf bis zu 50% dieser Summe begrenzt.
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7.2.4  Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Teil E Ziffer 7.2 gilt nicht für Risiken

 (1)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

8. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder 
einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht dar-
auf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen 
erkennbar war.

9. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

 (1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen 2.1 bis 2.5 nach einer Betriebsstörung;
 (2) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.6 nach einer Betriebsstörung bei Dritten;
 (3)  für die Versicherung nach Risikobaustein 2.7 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen von Teil E Ziffer 3.2 auch 

ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung;
 (4)  für die Versicherung nach Risikobaustein 2.8 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten – in den Fällen 

von Teil E Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung;

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) – für Maßnahmen zur Abwendung 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche 
Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2  Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen i. S. von Teil E Ziffer 9.1 werden unter den dort 
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder 
im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

9.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

9.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen 
und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den 
Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen

 oder

9.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil E Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für 
Aufwendungen gem. Teil E Ziffer 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil E Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen dun-
gen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

9.5  Für Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden im Rahmen der gemäß Teil E Ziffer 11.1 vereinbarten Versicherungs-
summe und der Jahreshöchstersatzleistung je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung bis zu 25% von dieser Summe 
ersetzt. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für 
den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rah-
men der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemin-
dert hat.

9.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Teil E Ziffer 9.1 decken – 
zur Erhal tung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versiche rungs nehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Um -
weltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt wer-
den müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
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10. Nicht versicherte Tatbestände

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit 
darstellen,

10.1  die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungs-
nehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. 
Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt.

10.2  infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

10.3  die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.4  die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in 
Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

10.5  die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, 
verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, 
soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.

10.6  die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

10.7  durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, 
Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in 
andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

10.8  infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Geneh mi-
gung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich 
genehmigt ist. 

10.9  aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.10  die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist 
kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

 Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

10.11  die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch 
genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

 –  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raum fahr-
zeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen 
bestimmt waren;

 –  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen.

10.12  soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

10.13  soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu 
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.
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10.14  durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.

10.15  die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

10.16  durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

11. Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt

11.1  Es besteht Versicherungsschutz im Rahmen der für das allgemeine Betriebshaftpflichtrisiko vereinbarten Versicherungssumme für 
sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) höchstens jedoch 3.000.000 EUR. 

 Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres.

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen 
erstreckt. Sämtliche Kosten gem. Teil E Ziffer 5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet. Mehrere während der 
Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

 – durch dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
 – mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,
 –  mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen 

ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder 
 – die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt.

11.3  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall 2.500 EUR selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur 
Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

11.4  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten 
gemäß Teil E Ziffer 5 und Zinsen nicht aufzukommen.

12. Nachhaftung und Rückwärtsversicherung

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kün di-
gung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die 
während  der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

 –  Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
 gerechnet. 

 –  Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs verhält-
nisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versiche-
rungs jahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

 Dies gilt entsprechend für den Fall, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise weg-
fällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 

12.2  Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Betrieb und/oder seine Lieferung vollständig und endgültig einstellt und zu die-
sem Zeitpunkt die Umweltschadensversicherung ebenfalls erlischt, gilt: 

 Abweichend von Teil E Ziffer 11.1 endet die Nachhaftung für versicherte Umweltschäden 5 Jahre nach Ablauf dieses Vertrages. 

 Voraussetzung für diese Erweiterung der Nachhaftung ist jedoch, dass 

 –  bis zur Einstellung des Betriebs die Versicherung bei der VHV aufrechterhalten bleibt 
und 

 – der Betrieb endgültig – nicht jedoch wegen Zahlungsunfähigkeit – aufgelöst wird. 

 Bei Übergang des Betriebs z. B. durch Verkauf oder Umwandlung verliert diese Deckungserweiterung ihre Gültigkeit. 

12.3  Bei Versichererwechsel besteht der Versicherungsschutz auch für solche Umweltschäden, die während der Wirksamkeit der unmittel-
baren Vorversicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt 
waren. 

12.3.1  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass diese erst nach Ablauf der im Vorversicherungsvertrag vereinbarten Nach haf-
tungsfrist festgestellt wurden und über die Vorversicherung aus diesem Grund nicht mehr gedeckt sind (Rückwärtsversicherung).

12.3.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist ferner das lückenlose Bestehen der Versicherungsverträge seit dem Eintritt des 
Umweltschadens.
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12.3.3 Versicherungsschutz wird nach dem Umfang und bis zur Höhe der Versicherungssumme/Höchstersatzleistung des Vorvertrages 
ge währt. Es gilt der Selbstbehalt dieses Vertrages. Sollten der Versicherungsumfang und die Versicherungssumme/Höchstersatz-
leistung des Vorvertrages weitergehend sein, als die dieses Vertrages, ist der Versicherungsschutz auf den Umfang und die Ver-
sicherungssumme / Höchstersatzleistung dieses Vertrages begrenzt.

12.3.4  Versicherungsfälle, die im Rahmen dieser Rückwärtsversicherung reguliert werden, werden dem ersten Versicherungsjahr dieses 
Vertrages zugeordnet und auf die Versicherungssumme/Höchstersatzleistung des ersten Versicherungsjahres angerechnet. 

13. Versicherungsfälle im Ausland

13.1  Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt haf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

 –  die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland i. S. von Teil E Ziffer 2.1 bis 2.8 zurückzuführen 
sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. von Teil E Ziffer 2.6 und 2.7 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich 
für das Aus land bestimmt waren;

 –  aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, wenn Versicherungsschutz gem. Teil E 
Ziffer 2.8 vereinbart wurde.

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Teil E Ziffer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungs gesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten.

13.2  Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

13.2.1  die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Teil E Ziffer 2.6 oder Erzeugnisse i. S. v. Teil E 
Ziffer 2.7 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2  die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Teil E Ziffer 2.6 zurückzuführen sind, 
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.2.3  die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Teil E Ziffer 2.8 zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

13.3  Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder 
Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.

13.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

14. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen

14.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn 
noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden.

14.2  Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:

 – seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde,
 – behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer,
 –  die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder 

Sanierung eines Umweltschadens,
 – den Erlass eines Mahnbescheids,
 – eine gerichtliche Streitverkündung,
 – die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

14.3  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Ver-
sicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersandt werden.

14.4  Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

14.5  Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

14.6  Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen 
Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erfor-
derlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.



II. Zusatzbaustein 1

1. Umfang der Versicherung 

Abweichend von Teil E Ziffer I 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz auch für Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz

–  an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

–  an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder war, 
soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für 
Schäden an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und Teil E der Ziffer III (Zusatzbaustein 2) 
vereinbart werden.

–  an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet oder geliehen sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren, findet Teil E Ziffer I 1.1 letzter Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde 
in Anspruch genommen wird. Das gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf Grundlage des Umwelt-
schadensgesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht ab-
weichend von Teil E Ziffer I 6 und Teil E Ziffer I 7 kein Versicherungsschutz.

2. Grundwasser

Es besteht Versicherungsschutz für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

3. Nicht versicherte Tatbestände

Die in Teil E Ziffer I genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein und seinen 
Nach trägen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind:

3.1  Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer 
Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung 
oder den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von 
Erdreich.

 Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden.

3.2  Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen.

3.3  Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

4. Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt

Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung gemäß Teil E Ziffer I 11.1 und der Selbstbehalt gemäß Teil E Ziffer I 11.3 
gelten auch für diesen Zusatzbaustein.  

Teil F – Besondere Bestimmungen für das Privathaftpflichtrisiko

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Maßgebend für den Inhalt des Versicherungsschutzes der privaten Haftpflichtversicherungen sind ausschließlich die Vereinbarungen 
unter Teil F, die Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und die Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Privathaftpflicht KLASSIK-GARANT (BBR-PHV-KLASSIK-GARANT)*.

1.2 Die privaten Haftpflichtversicherungen umfassen die gesetzliche Haftpflicht als 

1.2.1 Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch 
Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti -
gung –;

1.2.2 Halter oder Hüter von Hunden und Pferden (einschließlich der gesetzlichen Haftpflicht des nicht gewerbsmäßigen Hüters). 

2. Versicherungsnehmer

Private Haftpflichtversicherungen bestehen als jeweils rechtlich selbständiger Vertrag während der Laufzeit dieses Vertrages, längstens 
jedoch bis zu 3 Monaten nach Beendigung des jeweiligen Dienstverhältnisses, für folgende Personen:

* in der vertraglich vereinbarten Fassung
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 Wenn es sich beim Versicherungsnehmer handelt um

 –  eine AG:
für die jeweiligen Vorstandsmitglieder;

 –  eine OHG oder KG:
für die jeweiligen geschäftsführenden Gesellschafter;

 –  eine GmbH:
für die jeweiligen Geschäftsführer;

 –  ein Unternehmen mit einer anderen Rechtsform:
für die jeweiligen Inhaber.

3. Konditionen-und Summendifferenzdeckung

Besteht für den (die) Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer noch eine Privat-Haftpflichtversicherung und/oder Hunde-/Pferde-
halter-Haftpflichtversicherung, gilt folgendes:

3.1 Bis zum Erlöschen des anderweitig bestehenden Vertrages sind durch diesen Vertrag (VHV-Vertrag) nicht versichert gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen Schäden, für die gemäß den Bedingungen des anderweitig bestehenden Vertrages Versicherungsschutz 
grundsätzlich vorgesehen ist. 

Dem Versicherungsnehmer steht es frei, welchem Versicherer er den Versicherungsfall zur Regulierung anzeigt. Wird die Anzeige zu 
diesem Vertrag (VHV-Vertrag) erstattet, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.

3.2 Für den Fall, dass die in diesem Vertrag (VHV-Vertrag) genannte Versicherungssumme die Versicherungssumme des anderweitig 
bestehenden Vertrages übersteigt, wird jedoch für den Teil eines Schadens, der die Versicherungssumme des anderweitig bestehen-
den Vertrages übersteigt, Versicherungsschutz im Rahmen des VHV-Vertrages gewährt. Die Höchstersatzleistung des VHV-Vertra-
ges ist in derartigen Fällen auf die Differenz zwischen der Versicherungssumme des anderweitig bestehenden Vertrages und der in 
diesem Vertrag genannten Versicherungssumme begrenzt.

4. Versicherungssumme und Umfang des Versicherungsschutzes

4.1 Versicherungsschutz besteht abweichend von Teil A Ziffer 14.1 bis zu einer pauschalen Versicherungssumme von 10.000.000 EUR 
für Personen-, Sach und Vermögensschäden), bei Personenschäden maximal 8.000.000 EUR je geschädigte Person.

4.2 Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, so hat der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem 
Schadenereignis entstehende Prozesse handelt.
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1. Versichertes Risiko

1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der
nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als
Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebes
oder Berufes. 

1.2 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver -
sicherungsnehmers aus

(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenam-
tes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigun-
gen aller Art (siehe jedoch Ziff. 3.6)

(2) oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäf-
tigung.

1.3 Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsneh-
mer sowie die in Ziffer 2 genannten mitversicherten Perso-
nen (bei Vereinbarung eines Single-Tarifes siehe jedoch
Ziff. 2.5) und erstreckt sich insbesondere auf die in den Zif-
fern 3 bis 11 beschriebenen Eigenschaften und Tätigkeiten.

2. Mitversicherte Personen

2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

(1) des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners
des Versicherungsnehmers.
Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren
Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt.
Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch
die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach
dem Recht anderer Staaten.

(2) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese ent-
sprechend Ziff. 2.1 (3) bis (5). 
Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Part-
ner dürfen nicht mit anderen Per sonen verheiratet 
sein oder in einer eingetragenen Lebens partner schaft
leben. 
Sofern der Partner nicht beim Versicherungsnehmer
behördlich gemeldet ist, besteht die Mitversicherung

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Privat-Haftpflichtversicherung KLASSIK-GARANT
(BBR-PHV-KLASSIK-GARANT 2011)

H 035

VHV Allgemeine Versicherung AG

Inhalt
1. Versichertes Risiko
2. Mitversicherte Personen
3. Familie, Haushalt, Sport und Freizeit
4. Immobilien
5. Tiere
6. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
7. Geltungsbereich / Auslandsaufenthalt
8. Weitere Deckungserweiterungen
8.1 Mietsachschäden an Immobilien
8.2 Mietsachschäden an Mobiliar
8.3 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden
8.4 Tagesmutter- / Tageseltern- / Babysittertätigkeit
8.5 Betriebspraktika / Ferienjobs / Fachpraktischer Unterricht /

Haftpflichtansprüche von Arbeitskollegen

8.6 Abhandenkommen von Schlüsseln
8.7 Leistung bei fehlender Haftung
8.8 Forderungsausfalldeckung 
8.9 Vorsorgeversicherung
8.10 Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen
8.11 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 

Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz (USchadG)

9. Mitversicherung von Vermögensschäden
10. Besondere Bedingung für die Versicherung der Haft-

pflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko –
11. Zusatzbedingungen für die Versicherung der 

Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko –

Diese Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren Vertrag zusätz-
lich zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

Präambel
Wir garantieren Ihnen, dass die dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und die nachfolgend aufgeführten Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung
Sie in keinem Punkt schlechter stellen, als die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlenen
Bedingungen und Mustertarifstrukturen (Stand: Oktober 2010 bzw. April 2011).
Darüber hinaus garantieren wir auch, dass die Leistungsinhalte der genannten Versicherungsbedingungen die Empfehlungen des
Arbeitskreises Beratungsprozesse (Stand 17.2.2010) voll erfüllen. 

Leistungs-Update-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen
Werden die dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil der
Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die Inhalte der neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für
diesen Vertrag.
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nur, wenn der Partner beim Versicherer namentlich be-
nannt ist. 

(3) ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder),

(4) ihrer volljährigen, unverheirateten und nicht in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), solange sie
sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar an -
schließenden Berufsausbildung befinden (berufliche
Erstausbildung – Lehre und/oder Studium, auch 
Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Master-
studiengang, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaß-
nahmen und dergleichen).
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Bundesfreiwilli-
gendienstes (einschl. des freiwilligen zusätzlichen
Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen bzw. öko-
logischen Jahres vor, während oder im unmittelbaren
Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versi-
che rungsschutz bestehen.
Nach Beendigung der Schul- bzw. beruflichen Erstaus-
bildung bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein
Jahr bestehen, wenn in unmittelbarem Anschluss an
diese Ausbildung eine Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit
eintritt – auch wenn zur Überbrückung eine Aus-
hilfstätigkeit ausgeübt wird.
Unabhängig von den vorgenannten Bestimmungen,
bleibt die Mitversicherung erhalten, solange die häus -
liche Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer be-
steht.
Das gilt auch für Kinder mit körperlicher, geistiger bzw.
seelischer Behinderung. 

(5) aller weiteren und nicht unter (1) bis (4) genannten Per-
sonen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher
Gemeinschaft leben und dort behördlich gemeldet
sind. 
Eltern bzw. Großeltern des Versicherungsnehmers und
des mitversicherten Ehe- oder Lebenspartners sind
auch dann mitversichert, wenn diese in einer Pflege-
einrichtung leben.

(6) von vorübergehend in den Familienverbund eingeglie-
derten unverheirateten Personen (z.B. Aupair, Aus-
tauschschüler) sowie von minderjährigen Übernach-
tungsgästen im Haushalt des Versicherungsnehmers,
soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht.

2.2 Mitversichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht folgen-
der Personen gegenüber Dritten aus der genannten Tätig-
keit:

(1) im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte
Personen,

(2) Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshal-
ber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den
Streudienst versehen,

(3) Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mit-
versicherten Personen gemäß Ziff. 2.1 bei Notfällen
freiwillig Hilfe leisten. Ersetzt werden auch Aufwendun-
gen, die dem Helfer durch die freiwillige Hilfeleistung
für die versicherten Personen entstanden sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

2.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
– des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Per -

sonen, 
– mitversicherter Personen gegen den Versicherungs -

nehmer,
– mitversicherter Personen untereinander. 

Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Re-
gress ansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhil-
fe trägern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffent -
lichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

2.4 Nachversicherungsschutz

(1) Entfällt die Mitversicherung der in den Ziff. 2.1 (1) bis
(5) genannten Personen, weil z.B.
a) der Versicherungsnehmer verstorben ist,
b) die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. eine ein -

getragene Lebenspartnerschaft rechtskräftig auf-
gehoben wurde (Ziff. 2.1 (1)),

c) Kinder nach der Ausbildung berufstätig werden
oder geheiratet haben (Ziff. 2.1 (4)),

d) die häusliche Gemeinschaft mit dem Lebenspart-
ner oder einer sonstigen mitversicherten Person
beendet wurde (Ziff. 2.1 (2) und (5)),

besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächs -
ten Beitragshauptfälligkeit, mindestens aber für 6 Mo-
nate. Wird von bzw. für diese Personen bis dahin kein
neuer Versicherungsschutz bei der VHV beantragt,
entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend.

(2) Wird bei Tod des Versicherungsnehmers die nächste
Beitragsrechnung durch den Ehegatten oder (eingetra-
genen) Lebenspartner eingelöst, so wird dieser Ver -
sicherungsnehmer.

2.5 Sofern ein Single-Tarif vereinbart ist (siehe Risikobezeich-
nung im Versicherungsschein), gilt folgendes:

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich
auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Ver -
sicherungsnehmers als Einzelperson.

(2) Die Bestimmungen über mitversicherte Personen
gemäß Ziffer 2.1 (1) bis (5) haben für diesen Vertrag
keine Gültigkeit.

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versiche-
rer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen über die
Erhöhung und Erweiterung von versicherten Risiken
gemäß Ziffer 3.1 (2) und 13. AHB.

3. Familie, Haushalt, Sport und Freizeit

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

3.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Auf-
sichtspflicht über Minderjährige);

3.2 als Dienstherr der im Haushalt des Versicherungsnehmers
tätigen Personen;

3.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern (auch bei
privater Teilnahme an Radrennen sowie dem Training hier-
zu) und sonstigen nicht selbst fahrenden Landfahrzeugen
(z. B. Skateboards, Inlineskates, Rollschuhe);

3.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagd-
liche Betätigung und die Teilnahme an Kraftfahrzeug-Ren-
nen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);
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3.5 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch
von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und
Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu straf-
baren Handlungen, außerdem aus dem erlaubten Abbren-
nen von privaten Kleinst- und Kleinfeuerwerken (pyrotech-
nische Gegenstände der Klassen I und II gemäß § 6 Abs. 3
und Anlage 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffge-
setz – 1. SprengV);

3.6 aus ehrenamtlicher Tätigkeit und Freiwilligenarbeit

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht
hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgelt -
lichen Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Enga-
gements, sofern nicht Versicherungsschutz über eine
andere Haftpflichtversicherung (z. B. Vereins- oder Be-
triebshaftpflicht) besteht. Versichert ist insbesondere
die Mitarbeit
– in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-,

Kirchen- und Jugendarbeit,
– in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interes-

senverbänden,
– bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Mu-

sikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organi-
sierten Gruppen.

(2) Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung
von
– öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als

Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laien-
richter, Prüfer für Kammern, Angehöriger der Frei -
willigen Feuerwehr,

– wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruf -
lichem Charakter wie z. B. als Betriebs- und Perso-
nalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson nach 
§ 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach §1897 (6) BGB.

3.7 wegen Schäden durch elektronischen Datenaustausch
und Internetnutzung

(1) Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff.
7.15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch,
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Daten-
träger, soweit es sich handelt um
a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung

oder Veränderung von Daten (Datenveränderung)
bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere
Schadprogramme;

b) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung
von Daten bei Dritten und zwar wegen
– sich daraus ergebender Personen- und Sach-

schäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderun-
gen sowie

– der Kosten zur Wiederherstellung der veränder-
ten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung
nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen
Datenaustausch.

Für Ziff. 3.7 (1) a bis c gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B.
Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden
bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfol-
gen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so
gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten).

(2) Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen ausgewiesenen Versicherungssumme 
beträgt die Versicherungssumme 1 Mio. EUR. Abwei-
chend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese zugleich die Höch-
stersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver -
sicherungsjahres dar.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstel-

lung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 
beruhen.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

(3) Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend
von Ziff. 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

(4) Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:
– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, 

-Pflege;
– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 

-Schulung;
– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,

-wartung, -pflege;
– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-,

Full-Service-Providing;
– Betrieb von Datenbanken.

(5) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche
a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der

Versicherungsnehmer bewusst
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/

Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, 
Denial of Service Attacks),

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenord-
nung zu zerstören oder zu verändern (z. B. Soft-
ware-Viren, Trojanische Pferde);

b) die in engem Zusammenhang stehen mit
– massenhaft versandten, vom Empfänger unge-

wollten elektronisch übertragenen Informationen
(z. B. Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer
gesammelt werden sollen;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch be-
wusstes Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidri-
gen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige 
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

4. Immobilien

4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber (z. B.
Eigentümer oder Mieter)

(1) einer oder mehrerer Wohnungen, einschließlich Ferien-
wohnungen, 
Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz
in der Eigenschaft als Sondereigentümer. Mitversichert
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sind Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein-
schaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich
jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem ge-
meinschaftlichen Eigentum.

(2) eines Ein- oder Mehrfamilienhauses,

(3) eines Wochenend-/Ferienhauses oder eines auf Dauer
und ohne Unterbrechung fest installierten Wohnwagens,

(4) eines nicht mehr gewerblich genutzten landwirtschaft-
lichen (Bauern-/Guts-)Hofes – mit Ausnahme evtl. vor-
handener landwirtschaftlicher Nutzflächen,

einschließlich der dazugehörigen Garagen, Gärten, Swim-
mingpools, (Schwimm-) Teiche, Biotope und Flüssiggas-
tanks sowie eines Schreber-/Kleingartens inkl. Laube.

4.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die
genannten Objekte in Europa gelegen sind (Definition Eu-
ropa siehe Ziff. 7.1) und vom Versicherungsnehmer oder
den mitversicherten Personen zumindest teilweise zu
Wohnzwecken genutzt werden. Mitversichert sind vom
Versicherungsnehmer selbst genutzte Büros und Praxis-
räume, sofern der Anteil der gewerblich genutzten Fläche
nicht mehr als 50 % beträgt und anderweitig kein Ver -
sicherungsschutz besteht.

4.3 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
sitz eines unbebauten Grundstücks in Europa bis zu einer
Grundfläche von 2.000 qm.

4.4. Mitversichert ist bzgl. der genannten Immobilien und
Grundstücke die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Betrieb von
Treppenliften o. ä., Beleuchtung, Reinigung, Streuen
und Schneeräumen auf Gehwegen) – auch wenn diese
Pflichten durch Mietvertrag übernommen wurden;

(2) aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermie-
tung
a) von einzelnen Wohnräumen – auch an Feriengäste

(maximal 8 Betten);
b) von einzelnen Räumen – auch zu gewerblichen

Zwecken; 
c) von maximal 2 Wohneinheiten bis zu einem Ge-

samtjahresmietwert von 25.000 EUR (Einfami -
lienhaus mit Einliegerwohnung oder Mehrfamilien-
haus);

d) von Garagen und Stellplätzen;

(3) aus dem Miteigentum an zu den Immobilien gehören-
den Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche
Zugänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße,
Privatstraßen, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe,
Spielplätze, Abstellplätze für Abfallbehälter;

(4) für das sog. Gewässerschaden-Restrisiko im Rahmen
der Besonderen Bedingungen für die Versicherung der
Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagen -
risiko – (siehe Ziffer 10.).
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Klein-
gebinden bis 100 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfas-
sungsvermögen der vorhandenen Behälter 1.000 l/kg
nicht übersteigt.

(5) als Inhaber von Tankanlagen für Heizöl mit einem Ge-
samtfassungsvermögen bis zu 10.000 Liter im Umfang
der Zusatzbedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko – (siehe
Ziff. 11);
Wenn das genannte Gesamtfassungsvermögen über-
schritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversiche-
rung (Ziff. 4 AHB).

(6) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Gra-
bearbeiten) – auch wenn diese in Eigenleistung oder
mit Nachbarschaftshilfe durchgeführt werden: 
a) ohne Bausummenbegrenzung bei Bauarbeiten an

der selbst bewohnten Immobilie und dem dazu-
gehörigen Grundstück (Postanschrift),

b) bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR bei Bau-
arbeiten auf dem unbebauten Grundstück gemäß
Ziff. 4.3.

Wenn die genannte Bausumme überschritten wird,
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4
AHB).
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftigten Perso-
nen für Schäden, die sie in Ausführung der Baueigen-
leistung verursachen. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

(7) als Betreiber einer Photovoltaik- bzw. Solaranlage. Der
Versicherungsschutz bezieht sich auf die Verkehrs -
siche rungspflicht sowie die Einspeisung von Elektri -
zität in das Netz eines Stromversorgungsunterneh-
mens – auch wenn dafür eine Gewerbeanmeldung er-
forderlich ist.

(8) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

(9) der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser
Eigenschaft.

5. Tiere

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

5.1 als Halter oder Hüter von 

(1) zahmen Haustieren, z. B. Katzen, Kaninchen, Tauben,

(2) gezähmten Kleintieren, z. B. Singvögel, Papageien,
Hamster, Meerschweinchen,

(3) Bienen,

(4) Blinden- und Behindertenbegleithunden.

nicht jedoch von sonstigen Hunden, Rindern, Pferden,
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von
Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Zwecken gehalten werden;

5.2 (1) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder
Pferde,

(2) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,
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(3) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu
privaten Zwecken,

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter
oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei
denn es handelt sich um Personenschäden.

6. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

6.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentü-
mers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeugsanhängers wegen Schäden, die
durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

6.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Besitz und Gebrauch von

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
renden Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit;

(2) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbe-
dingter Höchstgeschwindigkeit;

(3) Elektrofahrrädern, motorgetriebenen Kinderfahrzeu-
gen, Golfwagen, motorgetriebenen Krankenfahr-
stühlen (sofern diese nicht versicherungspflichtig sind);

(4) Aufsitzrasenmähern, Schneeräumgeräten und sonsti-
gen Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit;

(5) nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

(6) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen;

(7) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht 
unterliegen, darüber hinaus auch von Flugmodellen,
unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch
Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und
deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt;

(8) Kitesport-Geräten, z.B. Kite-Drachen, -Boards, -Bug-
gys u.ä.;

(9) Wassersportfahrzeugen ohne Motor (auch Hilfs- oder
Außenbordmotor) oder Treibsätzen, z.B. Schlauch-,
Paddel-, Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kanadier, Surf-
und Windsurfbretter – nicht jedoch von eigenen Se-
gelbooten;
Mitversichert ist der gelegentliche Gebrauch von frem-
den Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für
das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

6.3 Für die unter Ziff. 6.2 genannten Fahrzeuge gelten nicht
die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent -
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.

7. Geltungsbereich / Auslandsaufenthalt

7.1 Wenn in diesen Versicherungsbedingungen von Europa
bzw. vom europäischen Ausland gesprochen wird, umfasst
dies Europa im geografischen Sinn zuzüglich den außer -
europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Ka-
narischen Inseln, den Azoren und Madeira.

7.2 Für die unter Ziff. 4 genannten Immobilien besteht Ver -
sicherungsschutz innerhalb Europas.

7.3 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden
Versicherungsfällen,

(1) die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf
ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurück-
zuführen sind,

(2) die bei zeitlich unbegrenzten Auslandsaufenthalten in-
nerhalb Europas und vorübergehenden Auslandauf-
enthalten außerhalb Europas bis zu fünf Jahren einge-
treten sind.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorü-
bergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Ei-
gentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häu-
sern gemäß Ziff. 4.1 (1) bis (4).

(3) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versiche-
rungsfall im Ausland durch behördliche Anordnung
eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen auf-
grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen,
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den
erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 60.000
EUR zur Verfügung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu
leistende Schadenersatzzahlung angerechnet.
Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadener-
satz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den
Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das gleiche gilt, wenn
die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter Schadenersatzforderungen
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

7.4 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im
Ausland („Mallorca“-Deckung)

(1) Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 6.1 – die ge-
setzliche Haftpflicht als Führer eines fremden versiche-
rungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schäden, die
auf einer Reise im europäischen Ausland eintreten, 
soweit nicht oder nicht ausreichend aus einer für das
Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung
Deckung besteht.

(2) Als Kraftfahrzeuge gelten:
– Personenkraftwagen,
– Krafträder,
– Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht 
soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Be-
förderung von nicht mehr als 9 Personen (einschließ-
lich Führer) bestimmt sind.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die
gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohn-
wagen-, Gepäck- oder Bootsanhängern.

(3) Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1
(2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB.
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(4) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforder -
lichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die
erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das Fahrzeug darf
nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoho-
lische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht
in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tra-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer 
benutzt wird, der durch alkoholische Getränke oder
andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu führen.

(5) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem
bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, so
gilt der Versicherungsschutz dieser Privat- Haftpflicht-
versicherung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haft-
pflichtversicherung.

7.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europä -
ischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt,
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä ischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

8. Weitere Deckungserweiterungen

8.1 Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-

chung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden,

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen besonders versichern kann,

d) Schäden infolge von Schimmelbildung.

(3) Die Höchstersatzleistung beträgt 10 Mio. EUR je Ver -
sicherungsfall.

8.2 Mietsachschäden an Mobiliar

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von
gemieteten beweglichen Sachen in Hotelzimmern, 
Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und
Schiffskabinen. 

(2) Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 8.1 (2) gelten analog. 

(3) Die Höchstersatzleistung beträgt 50.000 EUR je Ver -
sicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von der-
artigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

8.3 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschä-
den

(1) durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus
dem Rückstau des Straßenkanals, 

(2) aus dem Betrieb einer privat genutzten Abwassergrube
für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer, 

(3) die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Tem-
peratur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von
Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen). 

8.4 Tagesmutter- / Tageseltern- / Babysittertätigkeit

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgelt-
lichen Tätigkeit als Tagesmutter (Tageseltern) oder Baby-
sitter, insbesondere aus der übernommenen Beaufsich -
tigung von zur Betreuung übernommenen minderjährigen
Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts und/oder des
Haushaltes der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb
der Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw.
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der
Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die
die zu betreuenden Kinder erleiden.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Ab-
handenkommen von Sachen und der Verlust von Geld der
zu betreuenden Kinder.

8.5 Betriebspraktika / Ferienjobs / Fachpraktischer Unterricht /
Haftpflichtansprüche von Arbeitskollegen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus der Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs
oder an fachpraktischem Unterricht, z. B. Laborarbei-
ten an einer Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule oder
Universität,

(2) wegen Schäden an (Ausbildungs-) Gegenständen, Ein-
richtungen, Lehrgeräten (auch Maschinen), die von der
Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule bzw. Universität
oder dem Betrieb zur Verfügung bzw. bereitgestellt
werden, soweit anderweitig kein Versicherungsschutz
besteht – insoweit abweichend von Ziff. 7.6. und 7.7
der AHB. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
wegen Abnutzung, Verschleiß und Abhandenkommen
sowie wegen Schäden an Lehrbüchern, die für einen
längeren Zeitraum als drei Monate übernommen wor-
den sind.

(3) aus beruflichen, dienstlichen bzw. amtlichen Tätigkei-
ten für unmittelbar den Arbeitskollegen zugefügte
Sachschäden.

8.6 Abhandenkommen von Schlüsseln

(1) Private Schlüssel
a) Versichert ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und

abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von priva-
ten Schlüsseln, z.B. Verlust des Schlüssels einer
gemieteten Wohnung oder eines Hotelzimmers
(auch General/Hauptschlüssel für eine zentrale
Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam
des Versicherten befunden haben. Codekarten für
elektronische Schlösser sowie Fernbedienungen
für Schlösser werden Schlüsseln gleichgesetzt. Der
Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schlüs-
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sel, die dem Ver sicherten im Rahmen einer Vereins-
mitgliedschaft oder eines Ehrenamtes zur Verfü-
gung gestellt wurden sowie auf fremde private
Schlüssel für Kraftfahrzeuge (z. B. von Mietfahrzeu-
gen).

b) Ersetzt werden die Kosten 
– für den Ersatz der Schlüssel oder Code-Karten, 
– für die notwendige Auswechselung von Schlös-

sern und Schließanlagen,
– für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

(Notschloss),
– für den Objektschutz des Gebäudes bis zur Aus-

wechselung der Schlösser bzw. Schließanlagen.
c) Bei Wohnungseigentümern werden die Kosten für

die Auswechselung der im Sondereigentum ste-
henden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen
nicht ersetzt (Eigenschaden). 

d) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
– aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B.

wegen Einbruchs, Diebstahl oder Vandalismus),
– aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach und Mö-

belschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu be-
weglichen Sachen.

e) Die Höchstersatzleistung beträgt 30.000 EUR je
Ver sicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat
von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

(2) Berufliche Schlüssel
a) Versichert ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und

abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Tür-
schlüsseln, die einer versicherten Person im Rah-
men einer beruflichen/dienstlichen/amtlichen
Tätigkeit vom Arbeitgeber/Dienstherrn überlassen
wurden. Codekarten werden Schlüsseln gleichge-
setzt.

b) Ersetzt werden die Kosten
– für den Ersatz der Schlüssel oder Code-Karten,
– für die notwendige Auswechselung von Schlös-

sern und Schließanlagen,
– für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen

(Notschloss),
– für den Objektschutz des Gebäudes bis zur Aus-

wechselung der Schlösser bzw. Schließanlagen.
c) Nicht versichert ist der Verlust von Schlüsseln

– zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Gara-
gen, deren Betreuung (z.B. Verwaltung, Bewa-
chung, Objektschutz) Aufgabe der gewerblichen,
betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son ist oder war,

– die dem Arbeitgeber von Kunden oder sonstigen
Dritten überlassen wurden.

d) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
– aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B.

wegen Einbruchs, Diebstahl oder Vandalismus),
– aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und

Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu
beweglichen Sachen.

e) Die Höchstersatzleistung beträgt 2.000 EUR je Ver-
sicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von
derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

8.7 Leistung bei fehlender Haftung

(1) Deliktunfähigkeit 

Auf Wunsch des Versicherungsnehmers werden Schäden
auch dann ersetzt, wenn keine Haftung besteht, weil der
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person
nach §§ 827 bis 829 des Bürger lichen Gesetzbuches

(BGB) nicht verantwortlich war (z. B. wegen Minderjährig-
keit) und soweit ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversi -
che rungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer
behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner
Aufwendungen gegen schaden ersatzpflichtige Dritte (z. B.
Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses
Vertrages sind, vor.
Für Sach- und Vermögensschäden ist die Höchstersatzlei-
stung des Versicherers auf 5.000 EUR je Versicherungsfall
begrenzt. Für Personenschäden gilt die zu diesem Vertrag
vereinbarte Versicherungssumme.

(2) Sachschäden durch Gefälligkeiten

Verursacht eine versicherte Person einen Sachschaden
bei privater unentgeltlichen Hilfeleistung für Dritte, wird
sich der Versicherer nicht auf einen eventuellen still-
schweigenden Haftungsverzicht (Gefälligkeitshaftung) be-
rufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht.

8.8 Forderungsausfalldeckung

(1) Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
a) Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der

Versicherungsnehmer oder eine gemäß Ziff. 2.1
mitversicherte Person während der Wirksamkeit
der Versicherung von einem Dritten geschädigt
wird (Versicherungsfall) und der wegen dieses
Schadenereignisses in Anspruch genommene Drit-
te seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder
teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zah-
lungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadener-
satzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist und
die Durchsetzung der Forderung gegen ihn ge-
scheitert ist.
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Per-
sonen-, Sach- oder Vermögensschaden zur Folge
hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
zum Schadenersatz verpflichtet ist (schädigender
Dritter).
Abweichend von Ziff. 25.1 AHB beginnt die Anzei-
gepflicht für diese Forderungsausfalldeckung erst,
wenn die Leistungsvoraussetzungen gemäß Ziff.
8.8 (2) a) und b) erfüllt sind.

b) Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflich-
tig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte Versi-
cherungsschutz im Rahmen und Umfang der Pri-
vat-Haftpflichtversicherung des Versicherungsneh-
mers hätte. Daher finden im Rahmen der Forde-
rungsausfalldeckung für die Person des Schädi-
gers auch die Risikobeschreibungen und Aus-
schlüsse Anwendung, die für den Versicherungs-
nehmer gelten. So besteht insbesondere kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Schädiger den Scha-
den im Rahmen seiner beruflichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit verursacht hat.

c) Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 5.1 – ge-
setzliche Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der
Eigenschaft des Schädigers als privater Halter
eines Hundes oder Pferdes.

d) Für Personen- und Sachschäden besteht – abwei-
chend von Ziff. 7.1 AHB – Versicherungsschutz
auch dann, wenn diese Schäden durch ein vorsätz-
liches Handeln des Schädigers entstanden sind.

(2) Leistungsvoraussetzungen

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsneh-
mer oder einer gemäß Ziff. 2.1 mitversicherten Person
leistungspflichtig, wenn
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a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder
einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentli-
chen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland
oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union, der Schweiz, Norwegens, Island und
Liechtenstein festgestellt worden ist oder ein nota-
rielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor
einem Notar eines dieser Staaten erwirkt wurde.
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorge-
nannten Länder binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestan-
den hätte

b) der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsun-
fähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person nachweist,
dass
– eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befrie-

digung geführt hat,
– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint,

da der schadenersatzpflichtige Dritte in den letz-
ten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung
über seine Vermögensverhältnisse abgegeben
hat oder

– ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten
durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur voll-
en Befriedigung geführt hat oder ein solches Ver-
fahren mangels Masse abgelehnt wurde,

und
c) die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen

Dritten in Höhe der Versicherungsleistung an den
Versicherer abgetreten werden und die vollstreck-
bare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs aus-
gehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an
der Umschreibung des Titels auf den Versicherer
mitzuwirken

(3) Umfang der Forderungsausfalldeckung

a) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titu-
lierten Forderung.

b) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

c) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine
Rechte aus diesem Vertrag zu.

(4) Räumlicher Geltungsbereich

Abweichend von Ziff. 7.3 besteht Versicherungsschutz
nur für Schadenersatzansprüche aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts an-
lässlich von Schadenereignissen, die in einem europäi-
schen Land (siehe Ziff. 7.1) eintreten.

(5) Ausschlüsse

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechts -

verfolgung (bei Vereinbarung des Bausteins 
EXKLUSIV siehe jedoch Ziff. 10 ZB Baustein PHV-
EXKLUSIV);

b) Forderungen aufgrund eines vertraglichen Forde-
rungsübergangs;

c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass be-
rechtigte Einwendungen oder begründete Rechts-
mittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder
eingelegt wurden;

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz

– ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen
hat (z.B. der Schadensversicherer des Versiche-
rungsnehmers) oder

– ein Sozialversicherungsträger oder Soziallei-
stungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch
nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungs-
ansprüche oder ähnliche von Dritten handelt.

8.9 Vorsorgeversicherung

Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gilt die vereinbarte Ver -
sicherungssumme auch für die Vorsorgeversicherung,
maximal jedoch 10 Mio. EUR pauschal für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden, bei Personenschäden
maximal 8 Mio. EUR je geschädigter Person.

8.10 Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen

(1) Abweichend von Ziff. 7.17 AHB besteht Versiche-
rungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsneh-
mer oder mitversicherte Personen aufgrund gesetz -
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts wegen Benachteiligungen aus den in Ziff. (2)
genannten Gründen für einen Personen-, Sach- oder
Vermögensschaden auf Schadensersatz in Anspruch
genommen werden.

Für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten
Personen gemäß Ziff. 2.1 besteht Versicherungs-
schutz als Dienstherr der im Privathaushalt oder im
sonstigen privaten Lebensbereich beschäftigten Per-
sonen. Beschäftigte Personen sind auch die Bewerbe-
rinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis
sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis
beendet ist. 

(2) Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, die
ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Religion, die
Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter oder die
sexuelle Identität.

(3) Versicherungsfall ist – abweichend von Ziff. 1.1 AHB –
die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtan-
spruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person während der Dauer des Ver -
sicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein
Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen
den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte
Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein
Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversi-
cherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitver -
sicherte Person zu haben. 

(4) Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende
Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der
Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung
durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im
Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die ver-
säumte Handlung spätestens hätte vorgenommen wer-
den müssen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

(5) Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die
im Versicherungsschein angegebene Versicherungs-
summe der Höchstbetrag für jeden Versicherungsfall
und für alle während eines Versicherungsjahres einge-
tretenen Versicherungsfälle zusammen. 

(6) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
a) gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mit-

versicherten Personen, soweit sie den Schaden
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durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vor-
schrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung her-
beigeführt haben; dem Versicherungsnehmer
und/oder den mitversicherten Personen werden die
Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerech-
net, die ohne ihr Wissen begangen worden sind; 

b) die von den mitversicherten Personen gemäß Ziff.
2.1 geltend gemacht werden; 

c) teilweise abweichend von Ziff. 7.3:
–  welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands

geltend gemacht werden – dies gilt auch im Falle
der Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb
Deutschlands gefällt wurden –; 

– wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des
Rechts ausländischer Staaten; 

d) auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit
Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß-
und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den
Versicherungsnehmer oder die mitversicherten
Personen verhängt worden sind; 

e) wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen,
Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher 
Altersversorgung, Abfindungszahlungen im Zu-
sammenhang mit der Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen und Sozialplänen sowie Ansprüche aus
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver -
sicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. 

8.11 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz
(USchadG)

(1) Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öf-
fentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensge-
setz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruk-
tions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen

Lebensräumen,
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwas-

ser,
– Schädigung des Bodens.

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6
AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten
oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grund-
stücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages er-
fasst sind.

(2) Nicht versichert sind

a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen
die Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mit-
versicherter) richten, die den Schaden dadurch ver-
ursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
– die durch unvermeidbare, notwendige oder in

Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt
entstehen.

– für die der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerscha-
denhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz
hat oder hätte erlangen können.

(3) Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatz-
leistung betragen 3 Mio. EUR.

(4) Ausland

Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und Ziff.
7.3. dieser BBR im Umfang dieses Versicherungsver-
trages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von
Ziff. 7.9 AHB auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

9. Mitversicherung von Vermögensschäden

9.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff.
2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

9.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige
Leistungen;

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-
anstaltung;

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung;

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlägen;
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(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand,
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien / Or-
gane im Zusammenhang stehen;

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
bewusster Pflichtverletzung;

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B.
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen).

10. Besondere Bedingung für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko –

10.1 Gegenstand der Versicherung

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelba-
re oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physika-
lischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Ge-
wässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber
von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd lichen Stof-
fen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. Ver-
sicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch beson-
deren Vertrag gewährt. Kleingebinde bis 100 l/kg je Einzel-
gebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen bis
1.000 l/kg gelten nicht als Anlagen (siehe Ziffer 4.4 (4)).

10.2 Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskos -
ten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit
der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit
zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die
Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

10.3 Ausschlüsse

(1) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver -
sicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen herbeigeführt haben.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.

Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

11. Zusatzbedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko –

11.1 Gegenstand der Versicherung

(1) Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers
– als Inhaber von Heizöltanks bis zu einem Gesamt-

fassungsvermögen von 10.000 Liter auf den in Ziff.
4.1 genannten Grundstücken,

– bzw. als Inhaber der im Versicherungsschein oder
seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur La-
gerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe

für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-,
Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen
der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschaden).

(2) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen sowie im folgenden nichts anderes bestimmt ist,
finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

(3) Mitversichert sind die Personen, die der Versiche-
rungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung,
Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der
Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus An -
lass dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

11.2 Versicherungsleistungen

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten
Einheitsversicherungssumme (gleichgültig, ob Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden) gewährt.

11.3 Rettungskosten

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
 durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs -
leistung die Einheitsversicherungssumme nicht über-
steigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei
der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung.

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Einheitsversicherungssumme über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnah-
men des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als
Weisung des Versicherers.
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11.4 Vorsätzliche Verstöße

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten),
die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

11.5 Vorsorgeversicherung

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB – Vorsorge-
versicherung – finden keine Anwendung.

11.6 Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un -

ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

11.7 Eingeschlossene Schäden

Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt –
Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungs-
nehmers, die dadurch verursacht werden, dass die ge-
wässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der An-
lage ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwen-
dungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor
Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesse-
rungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schä-
den an der Anlage selbst.



Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten durch die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
VHV Allgemeine Versicherung AG
VHV-Platz 1
30177 Hannover 
Telefon: +49 (0)511.907– 0
E-Mail-Adresse: service@vhv.de.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vorgenannten Kontakt-
daten oder unter datenschutzbeauftragter@vhv.de

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 
unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezo-
genen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hier-
bei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des 
von uns zu übernehmenden Risikos. Wir verarbeiten diese personenbezogenen 
Daten, um das von uns zu übernehmende Risiko bestimmen und einschätzen zu 
können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung. Angaben zum Schaden benötigen wir, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber 
hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versiche-
rungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der VHV Allgemeine Versiche-
rung AG bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kun-
denbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
-ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken 
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO 
i. V. m. § 27 BDSG. 

Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich auch auf Testverfah-
ren zur Entwicklung, Implementierung und Kontrolle der hierzu eingesetzten auto-
matisierten Datenverarbeitungsverfahren.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich 
ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbe-
sondere der Fall sein:
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte 

der Unternehmen der VHV-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen 
zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetz-
licher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechts grund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege lun gen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben nicht genannte Zwecke 
verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren. 

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-Adresse zur 
Kenntnis bringen, speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere Kommuni-
kation zu dem betreffenden Vertrag oder Schaden, sofern Sie dieser Nutzung nicht 
widersprechen. 

Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse, soweit Sie uns diese 
mitgeteilt haben, zur Werbung für eigene oder ähnliche Versicherungsprodukte ver-
wenden. Sie können auch dieser Nutzung jederzeit formlos widersprechen, ohne 
dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen.

4.  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunter-
nehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. 
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eige-
nes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Ver-
trages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Infor-
mationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 
oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, 
zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 
unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns einsetzten Auftragnehmer und Dienstleister nebst, 
sofern erforderlich, die Fundstelle ihrer Datenschutzhinweise im Internet, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der Unterneh-
men unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 
können Sie der Übersicht im Anhang sowie unserer Internetseite unter www.vhv.de 
unter der Rubrik Datenschutz entnehmen. 

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. Hierzu 
zählen u. a. die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im Rahmen der 
Geld wäscheprävention und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Im Falle von Sanktionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundesbank.

5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
 Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig 
durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im 
 Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz geregelt 
sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 

6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Heraus-
gabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrechte
Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Ihren Werbewiderspruch rich-
ten Sie bitte an  service@vhv.de.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Dieses Recht können Sie 
ebenfalls unter der o. g. Adresse geltend machen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Die Landesbeauftragte für 
den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover. 

7. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der 
informa HIS GmbH, Krenzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden zur Unterstützung der 
Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprü-
fung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Aus-
tausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Der Betrieb 
des HIS beruht auf den berechtigten Interessen der Versicherungswirtschaft gem. 
Art. 6 Abs.1 f) DSGVO, die wir gerne erläutern:

Einmeldung:
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte 
Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnten 
und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder 
im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betref-
fen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemel-
det werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang 
zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als 
gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grunde melden wir Fahrzeuge an das HIS, 
wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind sowie im Falle von 
Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn 
wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre 
Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die 
Einmeldung benachrichtigt. 

Anfragen:
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder 
Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) 
an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es 
nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sach-
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verhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. 
Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungs-
falls relevant sind. 
Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer (als Folge einer 
HIS-Auskunft) in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über 
Ihren Schadenfall geben müssen. Diese Formen der HIS-Nutzung basieren sowohl 
auf dem berechtigten Interesse des Versicherers als auch auf dem Erlaubnistatbe-
stand der Vertragsdurchführung (Art. 6 Abs.1 b) und f) DSGVO).

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 
In begründeten Fällen können Sie der HIS-Einmeldung und -Abfrage widerspre-
chen. Einen Widerspruch richten Sie bitte an die oben unter 1. genannte Adresse.

8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme 
eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Anga-
ben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu kön-
nen, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung auf Grund unserer 
berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur 
Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit oder Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
Die von uns angefragten Auskunfteien entnehmen Sie bitte unserer Dienstleister-
liste.

10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Dritt-
land durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt 
wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unter-
nehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind. Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei 
unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie ggf. in unserer Dienstleisterliste. 
Sie können die Informationen auch unter den unter 1. genannten Kontaktinforma-
tionen anfordern.

11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, 
entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündi-
gung des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen 
zu zahlenden Versicherungsprämie. 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem Vertrag gespei-
cherten Daten entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher fest-
gelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen: 
Bei Nichtzahlung des Versicherungsbeitrages erfolgt nach den jeweiligen Versiche-
rungsbedingungen eine automatisierte Vertragskündigung.
In der KFZ-Versicherung gewähren wir im Zuge automatisierter Antragsprüfung bei 
negativen Auskünften (Zahlungsunfähigkeit, Eidesstattliche Versicherung oder 
Insolvenzverfahren = sog. „harte Treffer“) keinen Kaskoversicherungsschutz und in 
der Haftpflichtversicherung nur Versicherungsschutz in Höhe der gesetzlichen Min-
destdeckung.

ANHANG
Konzerngesellschaften innerhalb der VHV Gruppe, die an der gemeinsamen 
Stammdatenverwaltung teilnehmen:
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a. G.,  
VHV Holding AG,  
VHV Allgemeine Versicherung AG,  
Hannoversche Lebensversicherung AG,  
VHV solutions GmbH,  
VHV Dienstleistungen GmbH, 
Hannoversche Direktvertriebs-GmbH,  
Hannoversche-Consult GmbH,  
Pensionskasse der VHV-Versicherungen,  
VVH Versicherungsvermittlung Hannover GmbH,  
WAVE Management AG

Stellen, bei denen die Datenverarbeitung Hauptgegenstand des Auftrags ist:
Auftraggeber Stellen/Dienstleister Aufgaben
Alle Konzern-
gesellschaften

VHV solutions GmbH Angebotsbearbeitung/Vertragsverwal-
tung, Schadenmanagement und 
Leistungs bearbeitung, IT-Dienst-
leistungen

VHV Holding AG Vertrieb, Controlling, Revision
VHV Vereinigte Hannover-
sche Versicherung a.G.

Inkasso/Mahnwesen, Compliance,  
Konzernrecht, Personal

Hannoversche-Consult 
GmbH 

Pensionsgutachten

Rhenus Document  
Services GmbH

Posteingangs- und Datenerfassung, 
 Archivierungsleistungen, Indizieren 
von Dokumenten

Rhenus Mailroom Services 
GmbH

Bearbeitung von Briefrückläufern

Rhenus Archiv Services 
GmbH

Einlagerung und Anlieferung von 
 archivierten Akten

Deutsche Post E-Post
Solutions GmbH

Scannen und Druck von Dokumenten

Bechtle GmbH
IT Systemhaus Hannover

Unterstützung im Bereich Service-
Desk und Client-Support

VHV solutions GmbH Canon Deutschland
Business Services GmbH

Druck von Dokumenten

Auftraggeber Stellen/Dienstleister Aufgaben
VHV Allgemeine
Versicherung AG,
VHV Vereinigte
Hannoversche
Versicherung a.G.

Roland Assistance GmbH Telefonischer Kundenservice

VHV Allgemeine
Versicherung AG

T.D.M. Telefon-Direkt- 
Marketing GmbH

In- und Outboundtelefonie

ReIntra GmbH Unterstützung bei der Leistungs-
bearbeitung und Risikoprüfung

VHV Allgemeine
Versicherung AG

Actineo GmbH Unterstützung bei der Leistungs-
bearbeitung

Allysca Assistance GmbH Telefonischer Kundenservice
audatex Deutschland GmbH Rechnungsprüfung bei Glas schäden, 

 Überprüfung Abschlepp rechnungen
Control xpert GmbH Rechnungsprüfung, Unterstützung bei 

der Schadenbearbeitung
Eucon GmbH Fachdatenextraktion, Rechnungs-

prüfung bei Glasschäden
Fraunhofer-Gesellschaft zur  
Förderung der angewandten  
Forschung e. V., Fraunhofer- 
Institut für Arbeitswirtschaft  
und Organisation (IAO)

Unterstützung bei der Kfz-Schaden-
analyse

Deutsche Bank AG
Auskunftei

Bankauskünfte dt. Geldinstitute

Bisnode Deutschland GmbH
https://www.bisnode.de/
suche/?q=dsgvo

Bonitätsauskünfte

CRIF Bürgel GmbH
https://www.crifbuergel.de/
de/datenschutz

Bonitätsauskünfte

Creditreform Hannover-Celle  
Bissel KG
www.creditreform-hannover.
de/eu-dsgvo

Bonitätsauskünfte

Infoscore Consumer Data 
GmbH
https://finance.arvato.com/
icdinfoblatt

Bonitätsauskünfte

Prof. Schumann Analyse 
GmbH

Jahresabschlüsse aus dem E-Bundes-
anzeiger

VHV Allgemeine  
Versicherung AG

AON Benfield Deutschland 
GmbH

Beratung und Platzierung von  
Rückversicherungsgeschäft

Willis Re GmbH & Co. KG Beratung und Platzierung von  
Rückversicherungsgeschäft

König & Reeker GmbH Beratung und Platzierung von  
Rückversicherungsgeschäft

Schufa Holding AG Bonitätsauskünfte

Kategorien von Stellen, bei denen die Datenverarbeitung nicht der Haupt-
gegenstand des Auftrages ist oder die nur gelegentlich tätig werden:
Auftraggeber Stellen/Dienstleister Aufgaben
Alle Konzern-
gesellschaften

Gutachter,
Sachverständige (Ärzte,
Psychologen, Psychiater)

Erstellung von Gutachten, Beratungs-
leis tungen zu Rehabilita tionsmaß-
nahmen/Behandlungs möglichkeiten, 
Unterstützung bei der Leistungsbear-
beitung und Risikoprüfung

IT-Dienstleister IT-Dienstleistungen
Adressermittler Adressprüfung
Call-Center Telefondienstleistungen

(Inboundtelefonie)
Rechtsanwälte Juristische Beratung
Übersetzungsbüros Übersetzungen
Inkassounternehmen Realisierung von Forderungen
Marktforschungs-
unternehmen

Marktforschung

Marketingagenturen Marketingaktionen
Aktenlager Aktenlagerung, -archivierung
Entsorgungsunternehmen Vernichtung von Akten
Lettershops/Druckereien Postsendungen/Newsletter
Banken Finanzdienstleistungen

VHV Allgemeine  
Versicherung AG

Rückversicherer
GenRe 

de.genre.com/ 
Datenschutz/Hinweise 
Art14DSGVO/ 

Swiss Re 
http://www.swissre.com/ 
privacy_policy.html

E+S Rück 
https://www.es-rueck.de/
datenschutz-es

Deutsche Rück Schweiz
SCOR Deutschland 

www.scor.com
CCR Re
Münchner Rück
Partner Re Zurich
Assurances Mutuelles de 
France
Liberty Syndicates Köln
ITAS Mutua 
Helvetia Gruppe

Rückversicherungsgeschäft
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VHV Versicherungen
30138 Hannover
T 0180.2.23 21 00 / FESTNETZPREIS 6 CENT PRO ANRUF, 
AUS MOBILFUNKNETZEN HÖCHSTENS 42 CENT PRO MINUTE.
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